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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 45/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES
vom 18. Dezember 2000

zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe
und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenverkehr

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT
DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 286,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 286 des Vertrags finden die Rechtsakte der
Gemeinschaft über den Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten und den
freien Verkehr solcher Daten auf die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung.

(2) Ein umfassendes Datenschutzsystem erfordert nicht nur
eine Bestimmung der Rechte der betroffenen Personen
und der Pflichten der Personen, die personenbezogene
Daten verarbeiten, sondern auch geeignete Sanktionen
für Rechtsverletzer und eine Überwachung durch eine
unabhängige Kontrollbehörde.

(3) Artikel 286 Absatz 2 des Vertrag schreibt die Errichtung
einer unabhängigen Kontrollinstanz vor, die die Anwen-
dung solcher Gemeinschaftsrechtsakte auf die Organe
und Einrichtungen der Gemeinschaft überwacht.

(4) Artikel 286 Absatz 2 des Vertrags bestimmt ferner, dass
erforderlichenfalls weitere einschlägige Bestimmungen
erlassen werden.

(5) Eine Verordnung ist erforderlich, um den natürlichen
Personen auf dem Rechtsweg durchsetzbare Rechte zu
geben, die Verpflichtungen der in den Organen und
Einrichtungen der Gemeinschaft für die Datenverarbei-

tung Verantwortlichen festzulegen und eine unabhängige
Kontrollbehörde für die Überwachung der Verarbeitung
personenbezogener Daten durch die Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft zu schaffen.

(6) Die gemäß Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.
Oktober 1995 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien
Datenverkehr (4) eingesetzte Gruppe für den Schutz von
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
wurde konsultiert.

(7) Unter den Schutz fallen können Personen, deren perso-
nenbezogene Daten von den Organen oder Einrich-
tungen der Gemeinschaft in irgendeinem Kontext verar-
beitet werden, z. B. weil sie bei diesen Organen oder
Einrichtungen beschäftigt sind.

(8) Die Grundsätze des Datenschutzes sollten für alle Infor-
mationen über eine bestimmte oder bestimmbare Person
gelten. Um festzustellen, ob eine Person bestimmbar ist,
sind alle Mittel zu berücksichtigen, die von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen oder von jeder anderen
Person nach vernünftiger Einschätzung zur Identifizie-
rung der betreffenden Person genutzt werden können.
Die Grundsätze des Datenschutzes sollten nicht für
Daten gelten, die in einer Weise anonymisiert worden
sind, dass die betroffene Person nicht mehr identifiziert
werden kann.

(9) Nach der Richtlinie 95/46/EG haben die Mitgliedstaaten
den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten der
natürlichen Personen und insbesondere deren Recht auf
die Privatsphäre bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten sicherzustellen, um den freien Verkehr personen-
bezogener Daten in der Gemeinschaft zu gewährleisten.(1) ABl. C 376E vom 28.12.1999, S. 24.

(2) ABl. C 51 vom 23.2.2000, S. 48.
(3) Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. November

2000 und Beschluss des Rates vom 30. November 2000. (4) ABl. L 281 vom 23.11.1995, S. 31.
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(10) Die Richtlinie 97/66/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 15. Dezember 1997 über die Verar-
beitung personenbezogener Daten und den Schutz der
Privatsphäre im Bereich der Telekommunikation (1)
präzisiert und ergänzt die Richtlinie 95/46/EG im
Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten
im Bereich Telekommunikation.

(11) Verschiedene andere Gemeinschaftsmaßnahmen, insbe-
sondere im Bereich der Amtshilfe zwischen den einzel-
staatlichen Verwaltungen und der Kommission, zielen
ebenfalls darauf ab, die Richtlinie 95/46/EG in dem
jeweils maßgeblichen Bereich zu präzisieren und zu
ergänzen.

(12) Die kohärente, homogene Anwendung der Bestim-
mungen für den Schutz der Grundrechte und Grundfrei-
heiten von Personen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten sollte in der gesamten Gemeinschaft
gewährleistet sein.

(13) Damit soll sowohl die tatsächliche Einhaltung der
Bestimmungen für den Schutz der Grundrechte und
Grundfreiheiten der Personen als auch der freie Verkehr
personenbezogener Daten zwischen den Mitgliedstaaten
und den Organen und Einrichtungen der Gemeinschaft
bzw. zwischen den Organen und Einrichtungen der
Gemeinschaft zum Zwecke der Ausübung ihrer jewei-
ligen Befugnisse garantiert werden.

(14) Zu diesem Zweck sollten zwingende Vorschriften für die
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft erlassen
werden. Diese Vorschriften sollten auf alle Verarbei-
tungen personenbezogener Daten durch alle Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung finden,
soweit die Verarbeitung im Rahmen von Tätigkeiten
erfolgt, die ganz oder teilweise den Anwendungsbereich
des Gemeinschaftsrechts betreffen.

(15) Wird diese Verarbeitung von den Organen und Einrich-
tungen der Gemeinschaft in Ausübung von Tätigkeiten
außerhalb des Anwendungsbereichs der vorliegenden
Verordnung, insbesondere für die Tätigkeiten gemäß den
Titeln V und VI des Vertrags über die Europäische
Union, durchgeführt, so wird der Schutz der Grund-
rechte und Grundfreiheiten der Personen unter Beach-
tung des Artikels 6 des Vertrags über die Europäische
Union gewährleistet. Der Zugang zu den Dokumenten,
einschließlich der Bedingungen für den Zugang zu
Dokumenten, die personenbezogene Daten enthalten,
unterliegt den Bestimmungen, die auf der Grundlage von
Artikel 255 des Vertrags erlassen wurden, dessen
Anwendungsbereich sich auf die Titel V und VI des
Vertrags über die Europäische Union erstreckt.

(16) Diese Vorschriften gelten nicht für Einrichtungen außer-
halb des Gemeinschaftsrahmens, und der Europäische
Datenschutzbeauftragte ist nicht befugt, die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch solche Einrichtungen
zu überwachen.

(17) Voraussetzung für die Wirksamkeit des Schutzes von
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
in der Union ist die Kohärenz der Regeln und Verfahren,
die diesbezüglich für die Tätigkeiten innerhalb der unter-
schiedlichen Rechtsrahmen gelten. Die Ausarbeitung von
Grundprinzipien für den Schutz personenbezogener

Daten auf dem Gebiet der justitiellen Zusammenarbeit in
Strafsachen sowie der polizeilichen Zusammenarbeit und
der Zusammenarbeit im Zollwesen und die Einrichtung
einer Geschäftsstelle für die gemeinsamen Kontrollin-
stanzen, die durch das Europol-Übereinkommen, das
Übereinkommen über den Einsatz der Informationstech-
nologie im Zollbereich und das Schengener Überein-
kommen geschaffen wurden, stellen in dieser Hinsicht
einen ersten Schritt dar.

(18) Die für die Mitgliedstaaten gemäß den Richtlinien 95/
46/EG und 97/66/EG bestehenden Rechte und Pflichten
sollten von dieser Verordnung unberührt bleiben. Sie hat
nicht zum Ziel, die Verfahren und Praktiken zu ändern,
die von den Mitgliedstaaten im Bereich der nationalen
Sicherheit, der Verteidigung der Ordnung sowie der
Verhütung, der Aufdeckung, der Ermittlung und der
Verfolgung von Straftaten unter Beachtung des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen der Europä-
ischen Gemeinschaften sowie des Völkerrechts recht-
mäßig angewandt werden.

(19) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
wenden sich an die zuständigen Behörden in den
Mitgliedstaaten, wenn sie der Auffassung sind, dass Fern-
meldeverbindungen in ihren Telekommunikationsnetzen
gemäß den geltenden einzelstaatlichen Rechtsvor-
schriften überwacht werden sollen.

(20) Die für die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
geltenden Bestimmungen sollten den Vorschriften
entsprechen, die für die Harmonisierung der einzelstaat-
lichen Rechtsvorschriften oder die Umsetzung anderer
Gemeinschaftspolitiken, insbesondere im Bereich der
Amtshilfe, vorgesehen sind. Präzisierungen und Ergän-
zungen können allerdings für die Umsetzung des
Schutzes bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft
erforderlich sein.

(21) Dies gilt sowohl für die Rechte der Personen, deren
Daten verarbeitet werden, und die Verpflichtungen der
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft, die für die
Verarbeitungen verantwortlich sind, als auch für die
Befugnisse, über die die unabhängige Kontrollbehörde
verfügen muss, die für die einwandfreie Anwendung
dieser Verordnung Sorge zu tragen hat.

(22) Durch die der betreffenden Person gewährten Rechte
und die Ausübung dieser Rechte sollten die Verpflich-
tungen des für die Verarbeitung Verantwortlichen nicht
berührt werden.

(23) Die unabhängige Kontrollbehörde führt ihre Kontrollauf-
gaben gemäß dem Vertrag und unter Wahrung der
Menschenrechte und der Grundfreiheiten durch. Sie
führt ihre Untersuchungen unter Beachtung des Proto-
kolls über die Vorrechte und Befreiungen und des Statuts
der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediens-
teten dieser Gemeinschaften durch.

(24) Es sollten die notwendigen technischen Maßnahmen
ergriffen werden, um über die unabhängige Kontrollbe-
hörde Zugang zu den von den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten geführten Registern der Verarbei-
tungen zu bieten.(1) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 1.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften12.1.2001 L 8/3

(25) Die Entscheidungen der unabhängigen Kontrollbehörde
über die in dieser Verordnung festgelegten Ausnahmen,
Garantien, Genehmigungen und Voraussetzungen im
Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten sollten
im Tätigkeitsbericht veröffentlicht werden. Unabhängig
von der jährlichen Veröffentlichung des Tätigkeitsbe-
richts kann die unabhängige Kontrollbehörde Berichte
über besondere Themen veröffentlichen.

(26) Bestimmte Verarbeitungen, die besondere Risiken für die
Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen bein-
halten können, werden von der unabhängigen Kontroll-
behörde vorab kontrolliert. Durch die im Rahmen dieser
Vorabkontrolle abgegebene Stellungnahme, einschließ-
lich der Stellungnahme, die aus dem Ausbleiben einer
Antwort innerhalb der festgelegten Frist resultiert, sollte
die spätere Wahrnehmung der Befugnisse, welche die
unabhängige Kontrollbehörde in Bezug auf die betref-
fende Verarbeitung ausübt, nicht berührt werden.

(27) Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse
schließt die Verarbeitung personenbezogener Daten ein,
die für die Verwaltung und das Funktionieren dieser
Organe und Einrichtungen erforderlich ist.

(28) In einigen Fällen sollte vorgesehen werden, dass die
Datenverarbeitung durch Rechtsvorschriften der
Gemeinschaft oder deren Durchführungsvorschriften
erlaubt werden muss. In Ermangelung solcher
Vorschriften kann der Europäische Datenschutzbeauf-
tragte jedoch bis zu ihrer Verabschiedung die Verarbei-
tung dieser Daten durch die Einführung angemessener
Garantien vorübergehend genehmigen. Dabei berück-
sichtigt er unter anderem Bestimmungen der Mitglied-
staaten zur Regelung vergleichbarer Fälle.

(29) Bei den genannten Fällen handelt es sich um die Verar-
beitung von Daten, aus denen die rassische oder ethni-
sche Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder
philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschafts-
zugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von
Daten über Gesundheit und Sexualleben, die erforderlich
sind, um den spezifischen Pflichten und Rechten des für
die Verarbeitung Verantwortlichen auf dem Gebiet des
Arbeitsrechts Rechnung zu tragen, oder die aus wich-
tigen Gründen des öffentlichen Interesses erforderlich
sind. Es handelt sich ferner um die Verarbeitung von
Daten, die Straftaten, strafrechtliche Verurteilungen oder

Sicherungsregeln betreffen, oder auch die Erlaubnis, die
betreffende Person einer Entscheidung zu unterwerfen,
die für sie rechtliche Folgen nach sich zieht oder sie
erheblich beeinträchtigt und die ausschließlich aufgrund
einer automatisierten Verarbeitung von Daten zum
Zweck der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person
ergeht.

(30) Die Überwachung von Computernetzen, die unter
Kontrolle eines Organs oder einer Einrichtung der
Gemeinschaft betrieben werden, kann zur Verhinderung
unbefugter Benutzung erforderlich sein. Der Europäische
Datenschutzbeauftragte legt fest, ob und unter welchen
Voraussetzungen dies möglich ist.

(31) Für die Haftung bei Zuwiderhandlung gegen diese
Verordnung gilt Artikel 288 Absatz 2 des Vertrags.

(32) In jedem Organ bzw. jeder Einrichtung der Gemein-
schaft tragen ein oder mehrere behördliche Datenschutz-
beauftragte für die Anwendung der Bestimmungen
dieser Verordnung Sorge und beraten die für die Verar-
beitung Verantwortlichen bei der Erfüllung ihrer
Verpflichtungen.

(33) Die Verordnung (EG) Nr. 322/97 des Rates vom 17.
Februar 1997 über die Gemeinschaftsstatistiken (1) gilt
nach ihrem Artikel 21 unbeschadet der Richtlinie 95/
46/EG.

(34) Die Verordnung (EG) Nr. 2533/98 des Rates vom 23.
November 1998 über die Erfassung statistischer Daten
durch die Europäische Zentralbank (2) gilt nach ihrem
Artikel 8 Absatz 8 unbeschadet der Richtlinie 95/46/EG.

(35) Die Verordnung (Euratom, EWG) Nr. 1588/90 des Rates
vom 11. Juni 1990 über die Übermittlung von unter die
Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das
Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (3)
lässt nach ihrem Artikel 1 Absatz 2 die besonderen
Vorschriften des Gemeinschaftsrechts oder des natio-
nalen Rechts, die den Schutz anderer Geheimnisse als
des Statistikgeheimnisses betreffen, unberührt.

(36) Diese Verordnung hat nicht zum Ziel, den gemäß
Artikel 249 des Vertrags bestehenden Spielraum der
Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung ihrer nationalen
Rechtsvorschriften im Bereich des Datenschutzes gemäß
Artikel 32 der Richtlinie 95/46/EG zu beschränken —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand der Verordnung

(1) Die durch die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften oder aufgrund dieser
Verträge geschaffenen Organe und Einrichtungen, nachstehend „Organe und Einrichtungen der Gemein-
schaft“ genannt, gewährleisten nach den Bestimmungen dieser Verordnung den Schutz der Grundrechte und

(1) ABl. L 52 vom 22.2.1997, S. 1.
(2) ABl. L 318 vom 27.11.1998, S. 8.
(3) ABl. L 151 vom 15.6.1990, S. 1. Verordnung geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 322/97 (ABl. L 52 von 22.2.1997, S. 1).
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Grundfreiheiten und insbesondere den Schutz der Privatsphäre natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten; sie dürfen den freien Verkehr personenbezogener Daten untereinander oder mit
Empfängern, die dem in Anwendung der Richtlinie 95/46/EG erlassenen einzelstaatlichen Recht der
Mitgliedstaaten unterliegen, weder beschränken noch untersagen.

(2) Die durch diese Verordnung eingerichtete unabhängige Kontrollbehörde, nachstehend „Europäischer
Datenschutzbeauftragter“ genannt, überwacht die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung auf
alle Verarbeitungen durch Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

a) „personenbezogene Daten“ alle Informationen über eine bestimmte oder bestimmbare natürliche Person
(nachstehend „betroffene Person“ genannt); als bestimmbar wird eine Person angesehen, die direkt oder
indirekt identifiziert werden kann, insbesondere durch Zuordnung zu einer Kennnummer oder zu einem
oder mehreren spezifischen Elementen, die Ausdruck ihrer physischen, physiologischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität sind;

b) „Verarbeitung personenbezogener Daten“ (nachstehend „Verarbeitung“ genannt) jeden mit oder ohne
Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede Vorgangsreihe im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Speichern, die Organisation, die Aufbewahrung, die
Anpassung oder Veränderung, das Wiederauffinden, das Abfragen, die Nutzung, die Weitergabe durch
Übermittlung, Verbreitung oder jede andere Form der Bereitstellung, die Kombination oder die Verknüp-
fung sowie das Sperren, Löschen oder Vernichten;

c) „Datei mit personenbezogenen Daten“ (nachstehend „Datei“ genannt) jede strukturierte Sammlung
personenbezogener Daten, die nach bestimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese
Sammlung zentral, dezentral oder nach funktionalen oder geographischen Gesichtspunkten aufgeteilt
geführt wird;

d) „für die Verarbeitung Verantwortlicher“ das Organ oder die Einrichtung der Gemeinschaft, die Generaldi-
rektion, das Referat oder jede andere Verwaltungseinheit, die allein oder gemeinsam mit anderen über
die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet; sind die Zwecke und
Mittel der Verarbeitung durch einen spezifischen Rechtsakt der Gemeinschaft festgelegt, so können der
für die Verarbeitung Verantwortliche oder die spezifischen Kriterien für seine Benennung durch diesen
Rechtsakt der Gemeinschaft bestimmt werden;

e) „Auftragsverarbeiter“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle,
die personenbezogene Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet;

f) „Dritter“ eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle außer der
betroffenen Person, dem für die Verarbeitung Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den
Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen oder
des Auftragsverarbeiters befugt sind, die Daten zu verarbeiten;

g) „Empfänger“ die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder jede andere Stelle, die
Daten erhält, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht; Behörden, die
im Rahmen eines einzelnen Untersuchungsauftrags möglicherweise Daten erhalten, gelten jedoch nicht
als Empfänger;

h) „Einwilligung der betroffenen Person“ jede Willensbekundung, die ohne Zwang, für den konkreten Fall
und in Kenntnis der Sachlage erfolgt und mit der die betroffene Person akzeptiert, dass sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Artikel 3

Anwendungsbereich

(1) Diese Verordnung findet auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch alle Organe und
Einrichtungen der Gemeinschaft Anwendung, soweit die Verarbeitung im Rahmen von Tätigkeiten erfolgt,
die ganz oder teilweise in den Anwendungsbereich des Gemeinschaftsrechts fallen.
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(2) Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung personenbezogener
Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einer Datei gespei-
chert sind oder gespeichert werden sollen.

KAPITEL II

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN ÜBER DIE RECHTMÄSSIGKEIT DER VERARBEITUNG PERSO-
NENBEZOGENER DATEN

ABSCHNITT 1

GRUNDSÄTZE IN BEZUG AUF DIE QUALITÄT DER DATEN

Artikel 4

Qualität der Daten

(1) Personenbezogene Daten dürfen nur

a) nach Treu und Glauben und auf rechtmäßige Weise verarbeitet werden;

b) für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke erhoben und nicht in einer mit diesen Zwecken
nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. Die Weiterverarbeitung von Daten für histori-
sche, statistische oder wissenschaftliche Zwecke ist nicht als unvereinbar anzusehen, sofern der für die
Verarbeitung Verantwortliche geeignete Garantien vorsieht, um insbesondere sicherzustellen, dass die
Daten nicht für andere Zwecke verarbeitet werden und nicht für Maßnahmen oder Entscheidungen
gegenüber einzelnen Betroffenen verwendet werden;

c) den Zwecken entsprechen, für die sie erhoben und/oder weiterverarbeitet werden, dafür erheblich sein
und nicht darüber hinausgehen;

d) verwendet werden, wenn sie sachlich richtig und, wenn nötig, auf den neuesten Stand gebracht sind; es
sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit im Hinblick auf die Zwecke, für die sie erhoben
oder weiterverarbeitet werden, unrichtige oder unvollständige Daten gelöscht oder berichtigt werden;

e) so lange, wie es für die Erreichung der Zwecke, für die sie erhoben oder weiterverarbeitet werden,
erforderlich ist, in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Person
ermöglicht. Die Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft sehen für personenbezogene Daten, die
für historische, statistische oder wissenschaftliche Zwecke über den vorstehend genannten Zeitraum
hinaus aufbewahrt werden sollen, vor, dass diese Daten entweder überhaupt nur in anonymisierter Form
oder, wenn dies nicht möglich ist, nur mit verschlüsselter Identität der Betroffenen gespeichert werden.
Die Daten dürfen jedenfalls nicht für andere als historische, statistische oder wissenschaftliche Verwen-
dungszwecke verwendet werden.

(2) Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat für die Einhaltung der Bestimmungen des Absatzes 1 zu
sorgen.

ABSCHNITT 2

KRITERIEN FÜR DIE ZULÄSSIGKEIT DER VERARBEITUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

Artikel 5

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung

Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt
ist:

a) Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die aufgrund der Verträge zur
Gründung der Europäischen Gemeinschaften oder anderer aufgrund dieser Verträge erlassener Rechts-
akte im öffentlichen Interesse oder in legitimer Ausübung öffentlicher Gewalt ausgeführt wird, die dem
Organ oder der Einrichtung der Gemeinschaft oder einem Dritten, dem die Daten übermittelt werden,
übertragen wurde; oder
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b) die Verarbeitung ist für die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt; oder

c) die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder
für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Antrag der betroffenen Person
erfolgen; oder

d) die betroffene Person hat ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung gegeben; oder

e) die Verarbeitung ist für die Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erforderlich.

Artikel 6

Änderung der Zweckbestimmung

Unbeschadet der Artikel 4, 5 und 10 gilt Folgendes:

1. Personenbezogene Daten dürfen nur dann für andere Zwecke als die, für die sie erhoben wurden,
verarbeitet werden, wenn die Änderung der Zwecke durch die internen Vorschriften des Organs oder der
Einrichtung der Gemeinschaft ausdrücklich erlaubt ist.

2. Mit Ausnahme zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von schweren
Straftaten dürfen personenbezogene Daten, die ausschließlich zur Gewährleistung der Sicherheit oder
Kontrolle der Verarbeitungssysteme oder -vorgänge erfasst werden, für keinen anderen Zweck verwendet
werden.

Artikel 7

Übermittlung personenbezogener Daten innerhalb von oder zwischen Organen oder Einrichtungen
der Gemeinschaft

Unbeschadet der Artikel 4, 5, 6 und 10 gilt Folgendes:

1. Personenbezogene Daten werden innerhalb der Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft oder an
andere Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft nur übermittelt, wenn die Daten für die rechtmä-
ßige Erfüllung der Aufgaben erforderlich sind, die in den Zuständigkeitsbereich des Empfängers fallen.

2. Erfolgt die Übermittlung der Daten auf Ersuchen des Empfängers, tragen sowohl der für die Verarbeitung
Verantwortliche als auch der Empfänger die Verantwortung für die Zulässigkeit dieser Übermittlung.

Der für die Verarbeitung Verantwortliche ist verpflichtet, die Zuständigkeit des Empfängers zu prüfen
und die Notwendigkeit der Übermittlung dieser Daten vorläufig zu bewerten. Bestehen Zweifel an der
Notwendigkeit, holt der für die Verarbeitung Verantwortliche weitere Auskünfte vom Empfänger ein.

Der Empfänger stellt sicher, dass die Notwendigkeit der Übermittlung der Daten im Nachhinein
überprüft werden kann.

3. Der Empfänger verarbeitet die personenbezogenen Daten nur für die Zwecke, für die sie übermittelt
wurden.

Artikel 8

Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger, die nicht Organe oder Einrichtungen der
Gemeinschaft sind und die der Richtlinie 95/46/EG unterworfen sind

Unbeschadet der Artikel 4, 5, 6 und 10 werden personenbezogene Daten an Empfänger, die den aufgrund
der Richtlinie 95/46/EG erlassenen nationalen Rechtsvorschriften unterliegen, nur übermittelt,

a) wenn der Empfänger nachweist, dass die Daten für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen
Interesse liegt oder zur Ausübung der öffentlichen Gewalt gehört, erforderlich sind oder

b) wenn der Empfänger die Notwendigkeit der Datenübermittlung nachweist und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass die berechtigten Interessen der betroffenen Person beeinträchtigt werden
könnten.
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Artikel 9

Übermittlung personenbezogener Daten an Empfänger, die nicht Organe oder Einrichtungen der
Gemeinschaft sind und die nicht der Richtlinie 95/46/EG unterworfen sind

(1) Personenbezogene Daten werden an Empfänger, die nicht Organe oder Einrichtungen der Gemein-
schaft sind und die nicht den aufgrund der Richtlinie 95/46/EG erlassenen nationalen Rechtsvorschriften
unterliegen, nur übermittelt, wenn ein angemessenes Schutzniveau in dem Land des Empfängers oder
innerhalb der empfangenden internationalen Organisation gewährleistet ist und diese Übermittlung
ausschließlich die Wahrnehmung von Aufgaben ermöglichen soll, die in die Zuständigkeit des für die
Verarbeitung Verantwortlichen fallen.

(2) Die Angemessenheit des von dem betreffenden Drittland oder der betreffenden internationalen
Organisation gebotenen Schutzniveaus ist anhand aller Umstände einer Datenübermittlung oder einer Reihe
von Datenübermittlungen zu beurteilen. Besonders zu berücksichtigen sind dabei die Art der Daten, der
Zweck und die Dauer des geplanten Verarbeitungsvorgangs oder der geplanten Verarbeitungsvorgänge, das
Drittland oder die internationale Organisation der Endbestimmung, die in dem betreffenden Drittland oder
der betreffenden internationalen Organisation geltenden allgemeinen und sektoriellen Rechtsvorschriften
sowie die in diesem Land oder in dieser internationalen Organisation geltenden Standesregeln und Sicher-
heitsmaßnahmen.

(3) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft unterrichten die Kommission und den Europäischen
Datenschutzbeauftragten über die Fälle, in denen das betreffende Drittland oder die betreffende internatio-
nale Organisation ihres Erachtens kein angemessenes Schutzniveau im Sinne des Absatzes 2 gewährleistet.

(4) Die Kommission unterrichtet die Mitgliedstaaten über die in Absatz 3 genannten Fälle.

(5) Die Kommission stellt gemäß Artikel 25 Absätze 4 und 6 der Richtlinie 95/46/EG fest, ob ein
Drittland oder eine internationale Organisation ein angemessenes Schutzniveau gewährleistet oder nicht,
und die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft treffen die erforderlichen Maßnahmen, um den
Entscheidungen der Kommission nachzukommen.

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 kann das Organ oder die Einrichtung der Gemeinschaft
personenbezogene Daten übermitteln, sofern

a) die betroffene Person ohne jeden Zweifel ihre Einwilligung zu der geplanten Übermittlung gegeben hat,
oder

b) die Übermittlung für die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen oder zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen auf Antrag der
betroffenen Person erforderlich ist, oder

c) die Übermittlung zum Abschluss oder zur Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, der im Interesse der
betroffenen Person zwischen dem für die Verarbeitung Verantwortlichen und einem Dritten geschlossen
wird, oder

d) die Übermittlung für die Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses oder zur Feststellung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich oder gesetzlich vorge-
schrieben ist, oder

e) die Übermittlung für die Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person erforderlich ist,
oder

f) die Übermittlung aus einem Register erfolgt, das gemäß dem Gemeinschaftsrecht zur Unterrichtung der
Öffentlichkeit bestimmt ist und entweder der gesamten Öffentlichkeit oder allen Personen, die ein
berechtigtes Interesse nachweisen können, zur Einsichtnahme offen steht, soweit die im Gemeinschafts-
recht für die Einsichtnahme festgelegten Voraussetzungen im Einzelfall gegeben sind.

(7) Unbeschadet des Absatzes 6 kann der Europäische Datenschutzbeauftragte eine Übermittlung oder
eine Kategorie von Übermittlungen personenbezogener Daten nach einem Drittland oder an eine internatio-
nale Organisation genehmigen, die kein angemessenes Schutzniveau im Sinne der Absätze 1 und 2
gewährleisten, wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche ausreichende Garantien hinsichtlich des
Schutzes der Privatsphäre, der Grundrechte und Grundfreiheiten der Personen sowie hinsichtlich der
Ausübung der damit verbundenen Rechte bietet; diese Garantien können sich insbesondere aus entspre-
chenden Vertragsklauseln ergeben.

(8) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft unterrichten den Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten über alle Kategorien von Fällen, in denen sie die Absätze 6 und 7 angewendet haben.
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ABSCHNITT 3

BESONDERE KATEGORIEN DER VERARBEITUNG

Artikel 10

Verarbeitung besonderer Datenkategorien

(1) Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische oder ethnische Herkunft, politi-
sche Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit
hervorgehen, sowie die Verarbeitung von Daten über Gesundheit oder Sexualleben sind untersagt.

(2) Absatz 1 findet nicht Anwendung, wenn

a) die betroffene Person ausdrücklich in die Verarbeitung der genannten Daten eingewilligt hat, es sei denn,
die internen Vorschriften des Organs oder der Einrichtung der Gemeinschaft sehen vor, dass das Verbot
nach Absatz 1 durch die Einwilligung der betroffenen Person nicht aufgehoben werden kann; oder

b) die Verarbeitung erforderlich ist, um den Pflichten und spezifischen Rechten des für die Verarbeitung
Verantwortlichen auf dem Gebiet des Arbeitsrechts Rechnung zu tragen, sofern sie aufgrund der
Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften oder anderer auf der Grundlage dieser
Verträge erlassener Rechtsakte zulässig ist oder sie, falls notwendig, vom Europäischen Datenschutzbe-
auftragten vorbehaltlich angemessener Garantien genehmigt wird; oder

c) die Verarbeitung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person oder einer anderen
Person erforderlich ist, sofern die betroffene Person aus physischen oder rechtlichen Gründen außer-
stande ist, ihre Einwilligung zu geben; oder

d) die Verarbeitung sich auf Daten bezieht, die die betroffene Person offenkundig öffentlich gemacht hat,
oder zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen vor Gericht erforderlich ist;
oder

e) die Verarbeitung auf der Grundlage angemessener Garantien durch eine politisch, philosophisch, religiös
oder gewerkschaftlich ausgerichtete Organisation ohne Erwerbszweck, die Teil eines Organs oder einer
Einrichtung der Gemeinschaft ist und die gemäß Artikel 4 der Richtlinie 95/46/EG nicht dem einzel-
staatlichen Datenschutzrecht unterliegt, im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten und unter der
Voraussetzung erfolgt, dass sich die Verarbeitung nur auf die Mitglieder der Organisation oder auf
Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten,
bezieht und die Daten nicht ohne Einwilligung der betroffenen Personen an Dritte weitergegeben
werden.

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn die Verarbeitung der Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der
medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung oder Behandlung oder für die Verwaltung von
Gesundheitsdiensten erforderlich ist und die Verarbeitung dieser Daten durch dem Berufsgeheimnis unterlie-
gendes ärztliches Personal oder durch sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden Geheimhaltungs-
pflicht unterliegen.

(4) Vorbehaltlich angemessener Garantien können aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses
andere als die in Absatz 2 genannten Ausnahmen durch die Verträge zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaften oder andere auf der Grundlage dieser Verträge erlassene Rechtsakte oder, falls notwendig,
im Wege einer Entscheidung des Europäischen Datenschutzbeauftragten vorgesehen werden.

(5) Die Verarbeitung von Daten, die Straftaten, strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungsmaßregeln
betreffen, darf nur erfolgen, wenn sie durch die Verträge zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften
oder andere auf der Grundlage dieser Verträge erlassene Rechtsakte oder, falls notwendig, vom Europä-
ischen Datenschutzbeauftragten vorbehaltlich geeigneter besonderer Garantien genehmigt wurde.

(6) Der Europäische Datenschutzbeauftragte bestimmt, unter welchen Voraussetzungen eine Personal-
nummer oder ein anderes Kennzeichen allgemeiner Bedeutung von einem Organ oder einer Einrichtung der
Gemeinschaft verarbeitet werden darf.
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ABSCHNITT 4

INFORMATIONSPFLICHT GEGENÜBER DER BETROFFENEN PERSON

Artikel 11

Informationspflicht bei Erhebung von Daten bei der betroffenen Person

(1) Der für die Verarbeitung Verantwortliche muss dafür sorgen, dass eine Person, bei der sie betreffende
Daten erhoben werden, zumindest die nachstehenden Informationen erhält, sofern diese ihr noch nicht
vorliegen:

a) Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen,

b) Zwecke der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind,

c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten,

d) Hinweis darauf, ob die Beantwortung der Fragen obligatorisch oder freiwillig ist, sowie mögliche Folgen
einer unterlassenen Beantwortung,

e) das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten bezüglich sie betreffender Daten,

f) weitere Informationen wie

i) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind,

ii) die zeitliche Begrenzung der Speicherung der Daten,

iii) das Recht, sich jederzeit an den Europäischen Datenschutzbeauftragten zu wenden,

sofern sie unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände, unter denen die Daten erhoben werden,
notwendig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und Glauben zu
gewährleisten.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Erteilung der Informationen, mit Ausnahme der Informationen
nach Absatz 1 Buchstaben a), b) und d), vollständig oder teilweise zurückgestellt werden, solange dies für
statistische Zwecke erforderlich ist. Die Informationen müssen erteilt werden, sobald der Grund, aus dem
sie zurückgehalten wurden, nicht mehr besteht.

Artikel 12

Informationspflicht, wenn die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben wurden

(1) Wurden die Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so hat der für die Verarbeitung
Verantwortliche der betroffenen Person bei Beginn der Speicherung personenbezogener Daten oder im Fall
einer beabsichtigten Weitergabe der Daten an Dritte spätestens bei der ersten Übermittlung der Daten
zumindest die nachstehenden Informationen zu erteilen, sofern diese ihr noch nicht vorliegen:

a) Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen,

b) Zwecke der Verarbeitung,

c) die Datenkategorien, die verarbeitet werden,

d) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern,

e) das Bestehen von Auskunfts- und Berichtigungsrechten bezüglich sie betreffender Daten,

f) weitere Informationen wie

i) die Rechtsgrundlage der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind,

ii) die zeitliche Begrenzung der Speicherung der Daten,

iii) das Recht, sich jederzeit an den Europäischen Datenschutzbeauftragten zu wenden,
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iv) die Herkunft der Daten, außer wenn der für die Verarbeitung Verantwortliche diese aufgrund der
beruflichen Geheimhaltungspflicht nicht offen legen kann,

sofern sie unter Berücksichtigung der spezifischen Umstände, unter denen die Daten erhoben werden,
notwendig sind, um gegenüber der betroffenen Person eine Verarbeitung nach Treu und Glauben zu
gewährleisten.

(2) Absatz 1 findet — insbesondere bei Verarbeitungen für Zwecke der Statistik oder der historischen
oder wissenschaftlichen Forschung — keine Anwendung, wenn die Information der betroffenen Person
unmöglich ist, unverhältnismäßigen Aufwand erfordert oder die Speicherung oder Weitergabe durch
Rechtsvorschriften der Gemeinschaft ausdrücklich vorgesehen ist. In diesen Fällen sieht das Organ oder die
Einrichtung der Gemeinschaft nach Konsultierung des Europäischen Datenschutzbeauftragten geeignete
Garantien vor.

ABSCHNITT 5

RECHTE DER BETROFFENEN PERSON

Artikel 13

Auskunftsrecht

Die betroffene Person hat das Recht, jederzeit frei und ungehindert innerhalb von drei Monaten nach
Eingang eines entsprechenden Antrags unentgeltlich von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
folgende Auskünfte zu erhalten:

a) die Bestätigung, ob sie betreffende Daten verarbeitet werden oder nicht,

b) zumindest Angaben zu den Zwecken der Verarbeitung, den Datenkategorien, die verarbeitet werden, den
Empfängern oder Kategorien von Empfängern, an die die Daten übermittelt werden,

c) eine Mitteilung in verständlicher Form über die Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten,

d) Auskunft über den logischen Aufbau der automatisierten Verarbeitung der sie betreffenden Daten.

Artikel 14

Berichtigung

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verlangen, dass
unrichtige oder unvollständige personenbezogene Daten unverzüglich berichtigt werden.

Artikel 15

Sperrung

(1) Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Sperrung
von Daten zu verlangen, wenn

a) ihre Richtigkeit von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine Dauer, die es dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit einschließlich der Vollständigkeit der Daten
zu überprüfen, oder

b) der für die Verarbeitung Verantwortliche sie für die Erfüllung seiner Aufgaben nicht länger benötigt, sie
aber für Beweiszwecke weiter aufbewahrt werden müssen, oder

c) die Verarbeitung unrechtmäßig ist, die betroffene Person Einspruch gegen ihre Löschung erhebt und
stattdessen ihre Sperrung fordert.

(2) In automatisierten Dateien wird die Sperrung grundsätzlich durch technische Mittel gewährleistet. Die
Tatsache, dass die personenbezogenen Daten gesperrt sind, ist in dem System in einer Weise anzugeben,
aus der klar wird, dass die personenbezogenen Daten nicht verwendet werden dürfen.

(3) Gemäß diesem Artikel gesperrte personenbezogene Daten werden mit Ausnahme ihrer Speicherung
nur verarbeitet, wenn sie für Beweiszwecke erforderlich sind, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung
gegeben hat oder die Rechte eines Dritten geschützt werden müssen.
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(4) Die betroffene Person, die die Sperrung ihrer Daten beantragt und erreicht hat, ist von dem für die
Verarbeitung Verantwortlichen zu unterrichten, bevor die Sperrung aufgehoben wird.

Artikel 16

Löschung

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen die Löschung der
Daten zu verlangen, wenn ihre Verarbeitung rechtswidrig ist, insbesondere im Falle eines Verstoßes gegen
die Bestimmungen der Abschnitte 1, 2 und 3 des Kapitels II.

Artikel 17

Mitteilung an Dritte

Die betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen zu verlangen, dass
Dritten, denen die Daten übermittelt wurden, jede Berichtigung, Löschung oder Sperrung, die aufgrund der
Artikel 13 bis 16 vorgenommen wird, mitgeteilt wird, es sei denn, dass sich dies als unmöglich erweist oder
einen unverhältnismäßigen Aufwand bedeutet.

Artikel 18

Widerspruchsrecht der betroffenen Person

Die betroffene Person hat das Recht,

a) jederzeit aus zwingenden, schutzwürdigen, sich aus ihrer besonderen Situation ergebenden Gründen
gegen die Verarbeitung von sie betreffenden Daten Widerspruch einzulegen, außer in den unter Artikel 5
Buchstaben b), c) und d) fallenden Fällen. Bei berechtigtem Widerspruch darf sich die betreffende
Verarbeitung nicht mehr auf diese Daten beziehen;

b) vor der ersten Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte oder vor deren erstmaliger Nutzung im
Auftrag Dritter zu Zwecken der Direktwerbung informiert zu werden und ausdrücklich auf das Recht
hingewiesen zu werden, kostenfrei gegen eine solche Weitergabe oder Nutzung Widerspruch einlegen zu
können.

Artikel 19

Automatisierte Einzelentscheidungen

Die betroffene Person hat das Recht, nicht einer Entscheidung unterworfen zu werden, die für sie rechtliche
Folgen nach sich zieht oder sie erheblich beeinträchtigt und die ausschließlich aufgrund einer automati-
sierten Verarbeitung von Daten zum Zwecke der Bewertung einzelner Aspekte ihrer Person ergeht, wie
beispielsweise ihrer beruflichen Leistungsfähigkeit, ihrer Zuverlässigkeit oder ihres Verhaltens, es sei denn,
die Entscheidung ist ausdrücklich aufgrund einzelstaatlicher oder gemeinschaftlicher Rechtsvorschriften
zulässig oder wird, falls notwendig, vom Europäischen Datenschutzbeauftragten ausdrücklich genehmigt. In
beiden Fällen müssen Maßnahmen zum Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person getroffen
werden wie etwa Gewährleistung der Möglichkeit, ihren Standpunkt geltend zu machen.

ABSCHNITT 6

AUSNAHMEN UND EINSCHRÄNKUNGEN

Artikel 20

Ausnahmen und Einschränkungen

(1) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft können die Anwendung von Artikel 4 Absatz 1,
Artikel 11, Artikel 12 Absatz 1, Artikel 13 bis 17 und Artikel 37 Absatz 1 insoweit einschränken, als eine
solche Einschränkung notwendig ist für

a) die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von Straftaten;

b) ein wichtiges wirtschaftliches oder finanzielles Interesse eines Mitgliedstaats oder der Europäischen
Gemeinschaften, einschließlich Währungs-, Haushalts- oder Steuerangelegenheiten;

c) den Schutz der betroffenen Person oder der Rechte und Freiheiten anderer Personen;
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d) die nationale und die öffentliche Sicherheit sowie die Verteidigung der Mitgliedstaaten;

e) Kontroll-, Überwachungs- und Ordnungsaufgaben, die dauernd oder zeitweise mit der Ausübung öffent-
licher Gewalt in den unter den Buchstaben a) und b) genannten Fällen verbunden sind.

(2) Die Artikel 13 bis 16 finden keine Anwendung, wenn Daten ausschließlich für Zwecke der wissen-
schaftlichen Forschung verarbeitet oder personenbezogen nicht länger als lediglich zur Erstellung von
Statistiken erforderlich aufbewahrt werden, sofern offensichtlich keine Gefahr eines Eingriffs in die Privat-
sphäre der betroffenen Person besteht und der für die Verarbeitung Verantwortliche angemessene rechtliche
Garantien vorsieht, insbesondere dass die Daten nicht für Maßnahmen oder Entscheidungen gegenüber
bestimmten Personen verwendet werden.

(3) Findet eine Einschränkung nach Absatz 1 Anwendung, ist die betroffene Person gemäß dem
Gemeinschaftsrecht über die wesentlichen Gründe für diese Einschränkung und darüber zu unterrichten,
dass sie das Recht hat, sich an den Europäischen Datenschutzbeauftragten zu wenden.

(4) Wird eine Einschränkung nach Absatz 1 angewandt, um der betroffenen Person den Zugang zu
verweigern, unterrichtet der Europäische Datenschutzbeauftragte bei Prüfung der Beschwerde die betroffene
Person nur darüber, ob die Daten richtig verarbeitet wurden und, falls dies nicht der Fall ist, ob alle
erforderlichen Berichtigungen vorgenommen wurden.

(5) Die Unterrichtung nach den Absätzen 3 und 4 kann so lange aufgeschoben werden, wie sie die
Einschränkung gemäß Absatz 1 ihrer Wirkung beraubt.

ABSCHNITT 7

VERTRAULICHKEIT UND SICHERHEIT DER VERARBEITUNG

Artikel 21

Vertraulichkeit der Verarbeitung

Die bei einem Organ oder einer Einrichtung der Gemeinschaft beschäftigten Personen sowie selbst als
Auftragsverarbeiter handelnde Organe oder Einrichtungen der Gemeinschaft, die Zugang zu personenbezo-
genen Daten haben, dürfen personenbezogene Daten nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwort-
lichen verarbeiten, es sei denn, es bestehen Verpflichtungen aufgrund einzelstaatlicher oder gemeinschaftli-
cher Rechtsvorschriften.

Artikel 22

Sicherheit der Verarbeitung

(1) Unter Berücksichtigung des Stands der Technik und der bei der Durchführung entstehenden Kosten
hat der für die Verarbeitung Verantwortliche technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die
geeignet sind, ein Schutzniveau zu gewährleisten, das den von der Verarbeitung ausgehenden Risiken und
der Art der zu schützenden personenbezogenen Daten angemessen ist.

Solche Maßnahmen sind insbesondere zu treffen, um einer unbefugten Weitergabe, einem unbefugten
Zugriff sowie einer zufälligen oder unrechtmäßigen Vernichtung, einem zufälligen Verlust oder einer
Veränderung sowie jeder anderen Form der unrechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten vorzu-
beugen.

(2) Werden personenbezogene Daten mit automatischen Mitteln verarbeitet, so sind, falls dies im
Hinblick auf die Risiken erforderlich ist, Maßnahmen zu treffen, insbesondere mit dem Ziel,

a) zu verhindern, dass Unbefugte Zugang zu Datenverarbeitungssystemen erhalten, mit denen personenbe-
zogene Daten verarbeitet werden;

b) zu verhindern, dass Datenträger unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können;

c) jede unbefugte Eingabe in den Speicher sowie die unbefugte Weitergabe, Veränderung oder Löschung
gespeicherter personenbezogener Daten zu verhindern;
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d) zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung von
Unbefugten benutzt werden können;

e) zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich
auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden personenbezogenen Daten zugreifen können;

f) zu erfassen, welche personenbezogenen Daten zu welcher Zeit an wen übermittelt worden sind;

g) zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, welche personenbezogenen
Daten zu welcher Zeit von wem verarbeitet worden sind;

h) zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag Dritter verarbeitet werden, nur entspre-
chend den Weisungen des auftraggebenden Organs oder der auftraggebenden Einrichtung verarbeitet
werden können;

i) sicherzustellen, dass während der Übertragung personenbezogener Daten sowie beim Transport von
Datenträgern die Daten nicht unbefugt gelesen, kopiert oder gelöscht werden können;

j) die organisatorische Struktur innerhalb eines Organs oder einer Einrichtung derart zu gestalten, dass sie
den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht wird.

Artikel 23

Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen

(1) Wird die Verarbeitung im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen vorgenommen, so hat
dieser einen Auftragsverarbeiter auszuwählen, der hinsichtlich der für die Verarbeitung nach Artikel 22 zu
treffenden technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen ausreichende Gewähr bietet, und er
hat für die Einhaltung dieser Maßnahmen zu sorgen.

(2) Die Durchführung einer Verarbeitung im Auftrag erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder
Rechtsakts, durch den der Auftragsverarbeiter an den für die Verarbeitung Verantwortlichen gebunden ist
und in dem insbesondere Folgendes vorgesehen ist:

a) Der Auftragsverarbeiter handelt nur auf Weisung des für die Verarbeitung Verantwortlichen;

b) die in den Artikeln 21 und 22 genannten Verpflichtungen gelten auch für den Auftragsverarbeiter, es sei
denn, der Auftragsverarbeiter unterliegt aufgrund von Artikel 16 oder Artikel 17 Absatz 3 zweiter
Gedankenstrich der Richtlinie 95/46/EG bereits Verpflichtungen in Bezug auf Vertraulichkeit und
Sicherheit, die in den nationalen Rechtsvorschriften von einem der Mitgliedstaaten festgelegt sind.

(3) Zum Zwecke der Beweissicherung sind die datenschutzrelevanten Elemente des Vertrags oder Rechts-
akts und die Anforderungen in Bezug auf Maßnahmen nach Artikel 22 schriftlich oder in einer anderen
gleichwertigen Form zu dokumentieren.

ABSCHNITT 8

BEHÖRDLICHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER

Artikel 24

Bestellung und Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten

(1) Jedes Organ und jede Einrichtung der Gemeinschaft bestellt zumindest eine Person als behördlichen
Datenschutzbeauftragten für personenbezogene Daten. Die Aufgaben dieses Datenschutzbeauftragten sind
die folgenden:

a) er gewährleistet, dass die für die Verarbeitung Verantwortlichen und die betroffenen Personen über ihre
sich aus dieser Verordnung ergebenden Rechte und Pflichten unterrichtet sind,

b) er kommt Anfragen des Europäischen Datenschutzbeauftragten nach und arbeitet im Rahmen seiner
Zuständigkeiten mit dem Europäischen Datenschutzbeauftragten auf dessen Ersuchen oder aus eigener
Initiative zusammen,

c) er gewährleistet in unabhängiger Art und Weise die innerbehördliche Anwendung der Bestimmungen
dieser Verordnung,
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d) er führt das Register der von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen vorgenommenen Verarbei-
tungen mit den einzelnen Informationen gemäß Artikel 25 Absatz 2,

e) er meldet dem Europäischen Datenschutzbeauftragten Verarbeitungen, die spezifische Risiken im Sinne
von Artikel 27 beinhalten können.

Der Datenschutzbeauftragte trägt auf diese Weise dafür Sorge, dass die Rechte und Freiheiten der betrof-
fenen Personen durch die Verarbeitungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beeinträchtigt werden.

(2) Der behördliche Datenschutzbeauftragte wird aufgrund seiner persönlichen und beruflichen Quali-
täten und insbesondere seines Fachwissens auf dem Gebiet des Datenschutzes ausgewählt.

(3) Die Wahl des behördlichen Datenschutzbeauftragten darf nicht zu einem Interessenkonflikt zwischen
seinem Amt als Datenschutzbeauftragtem und seinen sonstigen dienstlichen Aufgaben, insbesondere in
Verbindung mit der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung, führen.

(4) Der behördliche Datenschutzbeauftragte wird für eine Amtszeit von zwei bis fünf Jahren bestellt. Eine
Wiederbestellung für eine Amtszeit von insgesamt höchstens zehn Jahren ist möglich. Die Bestellung zum
behördlichen Datenschutzbeauftragten durch das Organ oder die Einrichtung der Gemeinschaft, das bzw.
die ihn bestellt hat, kann nur mit Zustimmung des Europäischen Datenschutzbeauftragten widerrufen
werden, wenn der behördliche Datenschutzbeauftragte die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen
Voraussetzungen nicht mehr erfüllt.

(5) Nach seiner Bestellung ist der behördliche Datenschutzbeauftragte durch das Organ oder die Einrich-
tung, das bzw. die ihn bestellt hat, beim Europäischen Datenschutzbeauftragten einzutragen.

(6) Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist von dem Organ oder der Einrichtung der Gemeinschaft,
das bzw. die ihn bestellt hat, mit dem für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Personal und den
erforderlichen Mitteln auszustatten.

(7) Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben darf der behördliche Datenschutzbeauftragte keinen
Weisungen unterworfen sein.

(8) Jedes Organ und jede Einrichtung der Gemeinschaft erlässt weitere Durchführungsbestimmungen
gemäß den Bestimmungen des Anhangs. Diese Durchführungsbestimmungen betreffen insbesondere die
Aufgaben, Pflichten und Befugnisse des behördlichen Datenschutzbeauftragten.

Artikel 25

Meldung beim behördlichen Datenschutzbeauftragten

(1) Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat dem behördlichen Datenschutzbeauftragten jede Verar-
beitung oder jede Reihe von Verarbeitungen, die für einen einzigen Zweck oder verschiedene, miteinander
zusammenhängende Zwecke bestimmt sind, vorab zu melden.

(2) Zu den Angaben gehören

a) Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen und Angabe der organisatorischen
Einheiten eines Organs oder einer Einrichtung, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten für
einen bestimmten Zweck beauftragt sind;

b) Zweckbestimmung(en) der Verarbeitung;

c) eine Beschreibung der Kategorie(n) der betroffenen Personen und der diesbezüglichen Daten oder
Datenkategorien;

d) Rechtsgrundlage der Verarbeitung, für die die Daten bestimmt sind;

e) Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können;

f) eine allgemeine Angabe der Fristen für die Sperrung und Löschung der verschiedenen Datenkategorien;

g) geplante Datenübermittlungen in Drittländer oder internationale Organisationen;

h) eine allgemeine Beschreibung, die es ermöglicht, vorläufig zu beurteilen, ob die Maßnahmen nach
Artikel 22 zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung angemessen sind.
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(3) Alle Änderungen hinsichtlich der in Absatz 2 genannten Angaben sind dem behördlichen Daten-
schutzbeauftragten unverzüglich mitzuteilen.

Artikel 26

Register

Jeder behördliche Datenschutzbeauftragte führt ein Register der gemäß Artikel 25 gemeldeten Verarbei-
tungen.

Das Register enthält mindestens die Angaben nach Artikel 25 Absatz 2 Buchstaben a) bis g). Das Register
kann von jedermann direkt oder indirekt über den Europäischen Datenschutzbeauftragten eingesehen
werden.

ABSCHNITT 9

VORABKONTROLLE DES EUROPÄISCHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN UND VERPFLICHTUNG ZUR
ZUSAMMENARBEIT

Artikel 27

Vorabkontrolle

(1) Verarbeitungen, die aufgrund ihres Charakters, ihrer Tragweite oder ihrer Zweckbestimmungen
besondere Risiken für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen beinhalten können, werden vom
Europäischen Datenschutzbeauftragten vorab kontrolliert.

(2) Folgende Verarbeitungen können solche Risiken beinhalten:

a) Verarbeitungen von Daten über Gesundheit und Verarbeitungen von Daten, die Verdächtigungen,
Straftaten, strafrechtliche Verurteilungen oder Sicherungsmaßregeln betreffen;

b) Verarbeitungen, die dazu bestimmt sind, die Persönlichkeit der betroffenen Person zu bewerten,
einschließlich ihrer Kompetenz, ihrer Leistung oder ihres Verhaltens;

c) Verarbeitungen, die eine in den nationalen oder gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften nicht vorgese-
hene Verknüpfung von Daten ermöglichen, die zu unterschiedlichen Zwecken verarbeitet werden;

d) Verarbeitungen, die darauf abzielen, Personen von einem Recht, einer Leistung oder einem Vertrag
auszuschließen.

(3) Die Vorabprüfungen nimmt der Europäische Datenschutzbeauftragte nach Erhalt der Meldung des
behördlichen Datenschutzbeauftragten vor, der im Zweifelsfall den Europäischen Datenschutzbeauftragten
zu der Notwendigkeit einer Vorabkontrolle konsultiert.

(4) Der Europäische Datenschutzbeauftragte gibt seine Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten nach
Empfang der Meldung ab. Diese Frist kann ausgesetzt werden, bis dem Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten weitere von ihm erbetene Auskünfte vorliegen. Diese Frist kann zudem durch Entscheidung des
Europäischen Datenschutzbeauftragten um einen weiteren Zeitraum von zwei Monaten verlängert werden,
wenn dies durch die Kompliziertheit des Falles erforderlich wird. Der für die Verarbeitung Verantwortliche
ist über eine derartige Entscheidung vor Ablauf der ursprünglichen Zweimonatsfrist in Kenntnis zu setzen.

Ist nach Ablauf dieser gegebenenfalls verlängerten Zweimonatsfrist keine Stellungnahme erfolgt, so gilt sie
als positiv.

Ist der Europäische Datenschutzbeauftragte der Ansicht, dass die gemeldete Verarbeitung eine Verletzung
einer der Bestimmungen dieser Verordnung bedeuten könnte, unterbreitet er gegebenenfalls Vorschläge für
die Vermeidung einer solchen Verletzung. Ändert der für die Verarbeitung Verantwortliche die Verarbeitung
nicht entsprechend, kann der Europäische Datenschutzbeauftragte seine Befugnisse nach Artikel 47 Absatz
1 ausüben.

(5) Der Europäische Datenschutzbeauftragte führt ein Register aller ihm aufgrund von Absatz 2 gemel-
deten Verarbeitungen. Das Register enthält die Angaben nach Artikel 25 und kann von jedermann
eingesehen werden.
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Artikel 28

Konsultation

(1) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft unterrichten den Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten über die Ausarbeitung verwaltungsrechtlicher Maßnahmen im Zusammenhang mit der Verarbeitung
personenbezogener Daten, an denen ein Organ oder eine Einrichtung der Gemeinschaft allein oder
gemeinsam mit anderen beteiligt ist.

(2) Wenn die Kommission einen Vorschlag für Rechtsvorschriften bezüglich des Schutzes der Rechte
und Freiheiten von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten annimmt, konsultiert sie den
Europäischen Datenschutzbeauftragten.

Artikel 29

Verpflichtung zur Unterrichtung

Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft unterrichten den Europäischen Datenschutzbeauftragten
über die Maßnahmen, die im Anschluss an Entscheidungen oder Genehmigungen des Europäischen
Datenschutzbeauftragten gemäß Artikel 46 Buchstabe h) getroffen werden.

Artikel 30

Verpflichtung zur Zusammenarbeit

Die für die Verarbeitung Verantwortlichen unterstützen auf Ersuchen den Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben, indem sie insbesondere die Auskünfte nach Artikel 47
Absatz 2 Buchstabe a) geben und den Zugang nach Artikel 47 Absatz 2 Buchstabe b) gewähren.

Artikel 31

Verpflichtung zur Stellungnahme bei behaupteten Verstößen

Wird der für die Verarbeitung Verantwortliche vom Europäischen Datenschutzbeauftragten in Ausübung
der Befugnisse nach Artikel 47 Absatz 1 Buchstabe b) befasst, so teilt er ihm innerhalb einer angemessenen
Frist, die der Europäische Datenschutzbeauftragte festlegt, seinen Standpunkt mit. Diese Stellungnahme
umfasst auch eine Beschreibung der gegebenenfalls im Anschluss an die Bemerkungen des Europäischen
Datenschutzbeauftragten getroffenen Maßnahmen.

KAPITEL III

RECHTSBEHELFE

Artikel 32

Rechtsbehelfe

(1) Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften ist für alle Streitfälle, die die Bestimmungen dieser
Verordnung betreffen, einschließlich Schadenersatzklagen, zuständig.

(2) Unbeschadet der Einlegung eines Rechtsbehelfs bei Gericht kann jede betroffene Person beim
Europäischen Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde einreichen, wenn sie der Ansicht ist, dass die ihr in
Artikel 286 des Vertrags eingeräumten Rechte infolge der Verarbeitung von sie betreffenden personenbezo-
genen Daten durch ein Organ oder eine Einrichtung der Gemeinschaft verletzt wurden.

Ergeht innerhalb von sechs Monaten keine Antwort des Europäischen Datenschutzbeauftragten, so gilt die
Beschwerde als abgelehnt.

(3) Gegen Entscheidungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten kann Klage beim Gerichtshof der
Europäischen Gemeinschaften erhoben werden.

(4) Jede Person, die wegen einer rechtswidrigen Verarbeitung von Daten oder jeder anderen mit dieser
Verordnung nicht zu vereinbarenden Handlung einen Schaden erlitten hat, hat einen Anspruch auf
Schadenersatz gemäß Artikel 288 des Vertrags.

Artikel 33

Beschwerden des Personals der Gemeinschaften

Alle bei einem Organ oder einer Einrichtung der Gemeinschaft beschäftigten Personen können beim
Europäischen Datenschutzbeauftragten eine Beschwerde wegen Verletzung der Bestimmungen dieser
Verordnung über die Verarbeitung personenbezogener Daten einreichen, ohne dass der Dienstweg
beschritten werden muss. Niemand darf aufgrund einer Beschwerde beim Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten, mit der ein Verstoß gegen die Vorschriften für die Verarbeitung personenbezogener Daten gerügt
wird, benachteiligt werden.
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KAPITEL IV

SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN UND DER PRIVATSPHÄRE IM RAHMEN
INTERNER TELEKOMMUNIKATIONSNETZE

Artikel 34

Anwendungsbereich

Dieses Kapitel findet unbeschadet der übrigen Bestimmungen dieser Verordnung auf die Verarbeitung
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit der Nutzung von Telekommunikationsnetzen oder
Endgeräten Anwendung, die unter der Kontrolle eines Organs oder einer Einrichtung der Gemeinschaft
betrieben werden.

In diesem Kapitel bedeutet „Nutzer“ jede natürliche Person, die ein unter der Kontrolle eines Organs oder
einer Einrichtung der Gemeinschaft betriebenes Telekommunikationsnetz oder Endgerät nutzt.

Artikel 35

Sicherheit

(1) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft treffen geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um die sichere Nutzung der Telekommunikationsnetze und Endgeräte gegebenenfalls mit den
Anbietern öffentlich zugänglicher Telekommunikationsdienste oder den Anbietern öffentlicher Telekommu-
nikationsnetze zu garantieren. Diese Maßnahmen müssen unter Berücksichtigung der neuesten technischen
Möglichkeiten und der Kosten ihrer Durchführung ein Sicherheitsniveau gewährleisten, das angesichts des
bestehenden Risikos angemessen ist.

(2) Besteht ein besonderes Risiko der Verletzung der Sicherheit der Telekommunikationsnetze und
Endgeräte, unterrichtet das betreffende Organ oder die betreffende Einrichtung der Gemeinschaft die Nutzer
über dieses Risiko sowie über mögliche Abhilfen und alternative Kommunikationsmittel.

Artikel 36

Vertraulichkeit des Kommunikationsverkehrs

Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft gewährleisten unter Beachtung der allgemeinen Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts die Vertraulichkeit der Kommunikation über Telekommunikationsnetze und
Endgeräte.

Artikel 37

Verkehrsdaten und Daten für die Gebührenabrechnung

(1) Unbeschadet der Absätze 2, 3 und 4 sind Verkehrsdaten, die sich auf Nutzer beziehen und die für
den Verbindungsaufbau von Anrufen oder anderen Verbindungen über das Telekommunikationsnetz
verarbeitet und gespeichert werden, nach Beendigung des Gesprächs oder anderer Verbindungen zu löschen
oder zu anonymisieren.

(2) Erforderlichenfalls können für die Verwaltung des Telekommunikationshaushalts und des Datenver-
kehrs einschließlich der Kontrolle der rechtmäßigen Nutzung des Telekommunikationssystems die in einer
vom Europäischen Datenschutzbeauftragten genehmigten Liste genannten Verkehrsdaten verarbeitet
werden. Diese Daten sind so schnell wie möglich, spätestens aber sechs Monate nach ihrer Erhebung, zu
löschen oder zu anonymisieren, es sei denn, ihre weitere Aufbewahrung ist für die Feststellung, die
Ausübung oder die Verteidigung eines Rechtsanspruchs im Rahmen eines anhängigen gerichtlichen Verfah-
rens erforderlich.

(3) Die Verarbeitung von Verkehrsdaten oder Daten für die Gebührenabrechnung darf lediglich durch
Personen vorgenommen werden, die für die Gebührenabrechnung, Verkehrsabwicklung oder die Verwal-
tung des Haushalts zuständig sind.

(4) Die Nutzer der Telekommunikationsnetze haben das Recht, Rechnungen oder andere Aufstellungen
ohne Einzelgebührennachweis der geführten Gespräche zu erhalten.

Artikel 38

Nutzerverzeichnisse

(1) Personenbezogene Daten in gedruckten oder elektronischen Nutzerverzeichnissen und der Zugang zu
solchen Verzeichnissen sind auf das für die besonderen Zwecke dieses Nutzerverzeichnisses unbedingt
erforderliche Maß zu beschränken.
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(2) Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft treffen die erforderlichen Maßnahmen, um zu
verhindern, dass in diesen Verzeichnissen enthaltene personenbezogene Daten, unabhängig davon, ob sie
der Öffentlichkeit zugänglich sind, für Zwecke des Direktmarketings verwendet werden.

Artikel 39

Anzeige der Rufnummer des Anrufers und des Angerufenen und deren Unterdrückung

(1) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers angeboten, so muss der anrufende Nutzer die
Möglichkeit haben, die Rufnummernanzeige auf einfache Weise und gebührenfrei zu unterdrücken.

(2) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers angeboten, so muss der angerufene Nutzer die
Möglichkeit haben, die Anzeige der Rufnummer eingehender Anrufe auf einfache Weise und gebührenfrei
zu unterdrücken.

(3) Wird die Anzeige der Rufnummer des Angerufenen angeboten, so muss der angerufene Nutzer die
Möglichkeit haben, die Anzeige seiner Rufnummer beim anrufenden Nutzer auf einfache Weise und
gebührenfrei zu unterdrücken.

(4) Wird die Anzeige der Rufnummer des Anrufers oder des Angerufenen angeboten, so unterrichten die
Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft die Nutzer hierüber und über die in den Absätzen 1, 2 und 3
beschriebenen Möglichkeiten.

Artikel 40

Ausnahmen

Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft stellen sicher, dass es transparente Verfahren gibt, nach
denen sie die Unterdrückung der Anzeige der Rufnummer des Anrufers aufheben können, und zwar

a) vorübergehend, wenn ein Nutzer beantragt hat, dass böswillige oder belästigende Anrufe zurückverfolgt
werden;

b) permanent für Verwaltungseinheiten, die Notrufe bearbeiten, zum Zwecke der Beantwortung dieser
Anrufe.

KAPITEL V

UNABHÄNGIGE KONTROLLBEHÖRDE: DER EUROPÄISCHE DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE

Artikel 41

Der Europäische Datenschutzbeauftragte

(1) Hiermit wird eine unabhängige Kontrollbehörde, der Europäische Datenschutzbeauftragte, einge-
richtet.

(2) Im Hinblick auf die Verarbeitung personenbezogener Daten hat der Europäische Datenschutzbeauf-
tragte sicherzustellen, dass die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen, insbesondere ihr
Recht auf Privatsphäre, von den Organen und Einrichtungen der Gemeinschaft geachtet werden.

Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist zuständig für die Überwachung und Durchsetzung der Anwen-
dung der Bestimmungen dieser Verordnung und aller anderen Rechtsakte der Gemeinschaft zum Schutz der
Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch ein Organ oder eine Einrichtung der Gemeinschaft sowie für die Beratung der Organe und Einrich-
tungen der Gemeinschaft und der betroffenen Personen in allen die Verarbeitung personenbezogener Daten
betreffenden Angelegenheiten. Zu diesem Zweck erfüllt er die Aufgaben nach Artikel 46 und übt die
Befugnisse nach Artikel 47 aus.

Artikel 42

Ernennung

(1) Das Europäische Parlament und der Rat ernennen den Europäischen Datenschutzbeauftragten im
gegenseitigen Einvernehmen für eine Amtszeit von fünf Jahren, wobei sie ihre Entscheidung auf der
Grundlage einer von der Kommission im Anschluss an eine öffentliche Aufforderung zur Einreichung von
Bewerbungen erstellten Liste treffen.

Nach demselben Verfahren wird für den gleichen Zeitraum ein stellvertretender Datenschutzbeauftragter
ernannt. Er unterstützt den Datenschutzbeauftragten bei allen seinen Aufgaben und vertritt ihn im Falle
seiner Abwesenheit oder Verhinderung.
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(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wird aus einem Kreis von Personen ausgewählt, an deren
Unabhängigkeit kein Zweifel besteht und die über eine herausragende Erfahrung und Sachkunde für die
Erfüllung der Aufgaben des Europäischen Datenschutzbeauftragten verfügen, wie beispielsweise die gegen-
wärtige oder frühere Tätigkeit in einer Kontrollstelle nach Artikel 28 der Richtlinie 95/46/EG.

(3) Eine Wiederernennung des Europäischen Datenschutzbeauftragten ist zulässig.

(4) Außer bei normaler Neubesetzung oder im Todesfall enden die Aufgaben des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, wenn er von seinem Mandat zurücktritt oder nach Absatz 5 seines Amtes enthoben
wird.

(5) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann auf Antrag des Europäischen Parlaments, des Rates
oder der Kommission vom Gerichtshof seines Amtes enthoben oder seiner Ruhegehaltsansprüche oder an
ihrer Stelle gewährten Vergünstigungen für verlustig erklärt werden, wenn er die Voraussetzungen für die
Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder eine schwere Verfehlung begangen hat.

(6) Im Falle einer regulären Neubestellung oder eines Rücktritts bleibt der Europäische Datenschutzbeauf-
tragte bis zur Neubesetzung im Amt.

(7) Die Artikel 12 bis 15 sowie der Artikel 18 des Protokolls über die Vorrechte und Befreiungen der
Europäischen Gemeinschaften finden auch auf den Europäischen Datenschutzbeauftragten Anwendung.

(8) Die Absätze 2 bis 7 finden auf den stellvertretenden Datenschutzbeauftragten Anwendung.

Artikel 43

Regelungen und allgemeine Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Europäischen Daten-
schutzbeauftragten, Personal und finanzielle Mittel

(1) Das Europäische Parlament, der Rat und die Kommission legen im gegenseitigen Einvernehmen die
Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Europäischen Datenschutz-
beauftragten fest, insbesondere sein Gehalt, seine Zulagen und alle Vergütungen, die anstelle von Dienstbe-
zügen erfolgen.

(2) Die Haushaltsbehörde gewährleistet, dass der Europäische Datenschutzbeauftragte mit dem für die
Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Personal und den erforderlichen finanziellen Mitteln ausgestattet
wird.

(3) Der Haushalt des Europäischen Datenschutzbeauftragten ist Gegenstand einer spezifischen Linie des
Einzelplans VIII des Gesamthaushaltplans der Europäischen Union.

(4) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wird von einer Geschäftsstelle unterstützt. Die Beamten und
sonstigen Bediensteten dieser Geschäftsstelle werden vom Europäischen Datenschutzbeauftragten eingestellt;
ihr Vorgesetzter ist der Europäische Datenschutzbeauftragte und sie unterstehen ausschließlich seiner
Leitung. Ihre Zahl wird jährlich im Rahmen des Haushaltsverfahrens festgelegt.

(5) Die Beamten und sonstigen Bediensteten der Geschäftsstelle des Europäischen Datenschutzbeauf-
tragten unterliegen den Verordnungen und Regelungen für die Beamten und sonstigen Bediensteten der
Europäischen Gemeinschaften.

(6) In Personalfragen hat der Europäische Datenschutzbeauftragte denselben Status wie die Organe im
Sinne von Artikel 1 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Artikel 44

Unabhängigkeit

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus.

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ersucht in Ausübung seines Amtes niemanden um Weisung
und nimmt keine Weisungen entgegen.

(3) Der Europäische Datenschutzbeauftragte sieht von allen mit seinem Amt nicht zu vereinbarenden
Handlungen ab und übt während seiner Amtszeit keine andere entgeltliche oder unentgeltliche Tätigkeit
aus.
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(4) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist verpflichtet, nach Ablauf seiner Amtszeit im Hinblick auf
die Annahme von Tätigkeiten und Vorteilen ehrenhaft und zurückhaltend zu handeln.

Artikel 45

Verschwiegenheitspflicht

Der Europäische Datenschutzbeauftragte und sein Personal sind während ihrer Amtszeit und auch nach
deren Beendigung verpflichtet, über alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Wahrnehmung ihrer
Aufgaben bekannt geworden sind, Verschwiegenheit zu bewahren.

Artikel 46

Aufgaben

Der Europäische Datenschutzbeauftragte

a) hört und prüft Beschwerden und unterrichtet die betroffene Person innerhalb einer angemessenen Frist
über die Ergebnisse seiner Prüfung;

b) führt von sich aus oder aufgrund einer Beschwerde Untersuchungen durch und unterrichtet die betrof-
fenen Personen innerhalb einer angemessenen Frist über die Ergebnisse seiner Untersuchungen;

c) kontrolliert die Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung und aller anderen Rechtsakte der
Gemeinschaft, die den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
durch ein Organ oder eine Einrichtung der Gemeinschaft betreffen, mit Ausnahme des Gerichtshofs der
Europäischen Gemeinschaften bei Handlungen in seiner gerichtlichen Eigenschaft, und setzt die Anwen-
dung dieser Bestimmungen durch;

d) berät alle Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft von sich aus oder im Rahmen einer Konsultation
in allen Fragen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten betreffen, insbesondere bevor sie interne
Vorschriften für den Schutz der Grundrechte und Grundfreiheiten von Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten ausarbeiten;

e) überwacht relevante Entwicklungen, insoweit als sie sich auf den Schutz personenbezogener Daten
auswirken, insbesondere die Entwicklung der Informations- und Kommunikationstechnologie;

f) i) arbeitet mit den einzelstaatlichen Kontrollstellen nach Artikel 28 der Richtlinie 95/46/EG der Länder,
für die diese Richtlinie gilt, zusammen, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Pflichten erforderlich
ist, insbesondere durch den Austausch aller sachdienlichen Informationen, durch die Aufforderung
einer solchen Kontrollstelle oder eines solches Gremiums, ihre Befugnisse auszuüben, oder durch die
Beantwortung eines Ersuchens einer solchen Kontrollstelle oder eines solchen Gremiums;

ii) arbeitet ferner mit den im Rahmen des Titels VI des Vertrags über die Europäische Union eingerich-
teten Datenschutzgremien zusammen, insbesondere im Hinblick auf die Verbesserung der Kohärenz
bei der Anwendung der Vorschriften und Verfahren, für deren Einhaltung sie jeweils Sorge zu tragen
haben;

g) nimmt an den Arbeiten der durch Artikel 29 der Richtlinie 95/46/EG eingesetzten Gruppe für den
Schutz von Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten teil;

h) legt die Ausnahmen, Garantien, Genehmigungen und Voraussetzungen nach Artikel 10 Absatz 2
Buchstabe b) sowie Absätze 4, 5 und 6, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 19 und Artikel 37 Absatz 2 fest
und begründet und veröffentlicht sie;

i) führt ein Register der ihm aufgrund von Artikel 27 Absatz 2 gemeldeten und gemäß Artikel 27 Absatz
5 registrierten Verarbeitungen und stellt die Mittel für den Zugang zu den von den behördlichen
Datenschutzbeauftragten nach Artikel 26 geführten Registern zur Verfügung;

j) nimmt eine Vorabkontrolle der ihm gemeldeten Verarbeitungen vor;

k) legt seine Geschäftsordnung fest.
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Artikel 47

Befugnisse

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte kann

a) betroffene Personen bei der Ausübung ihrer Rechte beraten;

b) bei einem behaupteten Verstoß gegen die Bestimmungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten
den für die Verarbeitung Verantwortlichen mit der Angelegenheit befassen und gegebenenfalls
Vorschläge zur Behebung dieses Verstoßes und zur Verbesserung des Schutzes der betroffenen Personen
machen;

c) anordnen, dass Anträge auf Ausübung bestimmter Rechte in Bezug auf Daten bewilligt werden, wenn
derartige Anträge unter Verstoß gegen die Artikel 13 bis 19 abgelehnt wurden;

d) den für die Verarbeitung Verantwortlichen ermahnen oder verwarnen;

e) die Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Vernichtung aller Daten, die unter Verletzung der Bestim-
mungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten verarbeitet wurden, und die Meldung solcher
Maßnahmen an Dritte, denen die Daten mitgeteilt wurden, anordnen;

f) die Verarbeitung vorübergehend oder endgültig verbieten;

g) das betroffene Organ oder die betroffene Einrichtung der Gemeinschaft und, falls erforderlich, das
Europäische Parlament, den Rat und die Kommission mit der Angelegenheit befassen;

h) unter den im Vertrag vorgesehenen Bedingungen den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften
anrufen;

i) beim Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften anhängigen Verfahren beitreten;

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte ist befugt,

a) von einem für die Verarbeitung Verantwortlichen oder von einem Organ oder einer Einrichtung der
Gemeinschaft Zugang zu allen personenbezogenen Daten und allen für seine Untersuchungen erforderli-
chen Informationen zu erhalten;

b) Zugang zu allen Räumlichkeiten zu erhalten, in denen ein für die Verarbeitung Verantwortlicher oder ein
Organ oder eine Einrichtung der Gemeinschaft ihre Tätigkeiten ausüben, sofern die begründete
Annahme besteht, dass dort eine Tätigkeit gemäß dieser Verordnung ausgeübt wird.

Artikel 48

Tätigkeitsbericht

(1) Der Europäische Datenschutzbeauftragte legt dem Europäischen Parlament, dem Rat und der
Kommission jährlich einen Bericht über seine Tätigkeit vor, den er gleichzeitig veröffentlicht.

(2) Der Europäische Datenschutzbeauftragte übermittelt den Tätigkeitsbericht den übrigen Organen und
Einrichtungen der Gemeinschaft, die insbesondere im Zusammenhang mit der Beschreibung der
Maßnahmen, die aufgrund der Bemerkungen des Europäischen Datenschutzbeauftragten nach Artikel 31
getroffen werden, Bemerkungen im Hinblick auf eine etwaige Prüfung des Berichts durch das Europäische
Parlament vorbringen können.

KAPITEL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 49

Sanktionen

Jede vorsätzliche oder fahrlässige Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus dieser Verordnung zieht für
Beamte oder sonstige Bedienstete der Europäischen Gemeinschaften disziplinarische Maßnahmen gemäß
den Bestimmungen und Verfahren nach sich, die im Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften
oder in den für die sonstigen Bediensteten geltenden Beschäftigungsbedingungen niedergelegt sind.
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Artikel 50

Übergangszeitraum

Die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft stellen sicher, dass die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieser Verordnung begonnene Datenverarbeitung innerhalb eines Jahres mit dieser Verordnung in Einklang
gebracht wird.

Artikel 51

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 18. Dezember 2000.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

N. FONTAINE

Im Namen des Rates

Der Präsident

D. VOYNET

ANHANG

1. Der behördliche Datenschutzbeauftragte kann Empfehlungen für die praktische Verbesserung des Datenschutzes an das
Organ oder die Einrichtung der Gemeinschaft, das bzw. die ihn bestellt hat, richten und diese sowie den für die
Verarbeitung Verantwortlichen in Fragen der Anwendung der Datenschutzbestimmungen beraten. Darüber hinaus
kann er in eigener Initiative oder auf Ersuchen des Organs oder der Einrichtung der Gemeinschaft, das bzw. die ihn
bestellt hat, des für die Verarbeitung Verantwortlichen, des zuständigen Personalausschusses oder jeder natürlichen
Person Fragen und Vorkommnisse, die mit seinen Aufgaben in direktem Zusammenhang stehen und ihm zur Kenntnis
gebracht werden, prüfen und der Person, die ihn mit der Prüfung beauftragte, oder dem für die Verarbeitung
Verantwortlichen Bericht erstatten.

2. Das Organ oder die Einrichtung der Gemeinschaft, das bzw. die ihn bestellt hat, der betreffende für die Verarbeitung
Verantwortliche, der betreffende Personalausschuss sowie jede natürliche Person können den behördlichen Daten-
schutzbeauftragten zu jeder Frage im Zusammenhang mit der Auslegung oder Anwendung dieser Verordnung zu Rate
ziehen, ohne den Dienstweg einhalten zu müssen.

3. Niemand darf deshalb benachteiligt werden, weil er dem zuständigen behördlichen Datenschutzbeauftragten eine
Angelegenheit zur Kenntnis gebracht hat, die nach seinem Vorbringen eine Verletzung der Bestimmungen dieser
Verordnung darstellt.

4. Jeder für die Verarbeitung Verantwortliche hat den behördlichen Datenschutzbeauftragten bei der Erfüllung seiner
Aufgaben zu unterstützen und ihm auf Anfrage Auskunft zu erteilen. Bei der Erfüllung seiner Aufgaben hat der
behördliche Datenschutzbeauftragte jederzeit Zugang zu den Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind, sowie zu
allen Geschäftsräumen, Datenverarbeitungsanlagen und Datenträgern.

5. Der behördliche Datenschutzbeauftragte ist, soweit erforderlich, von anderen Tätigkeiten freizustellen. Der behördliche
Datenschutzbeauftragte und sein Personal, auf die Artikel 287 des Vertrags Anwendung findet, unterliegen im Hinblick
auf Informationen oder Dokumente, die sie bei der Erfüllung ihrer Aufgaben erhalten, der Verschwiegenheitspflicht.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 46/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 11. Januar 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die
Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 95,8
204 39,5
624 73,1
999 69,5

0707 00 05 052 124,9
628 150,8
999 137,9

0709 10 00 220 162,6
999 162,6

0709 90 70 052 92,3
204 58,5
999 75,4

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 052 54,0
204 50,5
220 42,9
999 49,1

0805 20 10 052 67,5
204 75,7
624 63,6
999 68,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70,
0805 20 90 052 79,6

204 79,1
624 79,9
999 79,5

0805 30 10 052 58,8
220 60,1
600 65,1
999 61,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 060 37,4
400 77,5
404 90,5
720 107,5
728 73,8
999 77,3

0808 20 50 052 184,2
400 90,4
999 137,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 47/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung Nr. 136/66/EWG des Rates vom
22. September 1966 über die Errichtung einer gemeinsamen
Marktorganisation für Fette (1), zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 2826/2000 (2), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Liegen die Preise in der Gemeinschaft über den Welt-
marktpreisen, so kann der Unterschied zwischen diesen
Preisen nach Artikel 3 der Verordnung Nr. 136/66/EWG
durch eine Erstattung bei der Ausfuhr von Olivenöl nach
dritten Ländern gedeckt werden.

(2) Die Festsetzung und die Gewährung der Erstattung bei
der Ausfuhr von Olivenöl sind in der Verordnung (EWG)
Nr. 616/72 der Kommission (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2962/77 (4), geregelt worden.

(3) Nach Artikel 3 dritter Unterabsatz der Verordnung Nr.
136/66/EWG muss die Erstattung für die gesamte
Gemeinschaft gleich sein.

(4) Nach Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung Nr. 136/
66/EWG ist die Erstattung für Olivenöl unter Berück-
sichtigung der Lage und voraussichtlichen Entwicklung
der Olivenölpreise und der davon verfügbaren Mengen
auf dem Gemeinschaftsmarkt sowie der Weltmarktpreise
für Olivenöl festzusetzen. Lässt es jedoch die auf dem
Weltmarkt bestehende Lage nicht zu, die günstigsten
Notierungen für Olivenöl zu bestimmen, so können der
auf diesem Markt für die wichtigsten konkurrierenden
pflanzlichen Öle erzielte Preis und der in einem reprä-
sentativen Zeitraum zwischen diesem Preis und dem für
Olivenöl festgestellte Unterschied berücksichtigt werden.
Die Erstattung darf nicht höher sein als der Betrag, der
dem Unterschied zwischen den in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt erzielten Preisen, gegebenenfalls um

die Kosten für das Verbringen des Erzeugnisses auf den
Weltmarkt berichtigt, entspricht.

(5) Nach Artikel 3 Absatz 3 dritter Unterabsatz Buchstabe
b) der Verordnung Nr. 136/66/EWG kann beschlossen
werden, dass die Erstattung durch Ausschreibung festge-
setzt wird. Die Ausschreibung erstreckt sich auf den
Betrag der Erstattung und kann auf bestimmte Bestim-
mungsländer, Mengen, Qualitäten und Aufmachungen
beschränkt werden.

(6) Nach Artikel 3 Absatz 3 zweiter Unterabsatz der Verord-
nung Nr. 136/66/EWG kann die Erstattung für Olivenöl
je nach Bestimmung oder Bestimmungsgebiet in unter-
schiedlicher Höhe festgesetzt werden, wenn die Welt-
marktlage oder die besonderen Erfordernisse bestimmter
Märkte dies notwendig machen.

(7) Die Erstattung muss mindestens einmal im Monat festge-
setzt werden; soweit erforderlich, kann die Erstattung
zwischenzeitlich geändert werden.

(8) Bei Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Marktlage bei Olivenöl, insbesondere auf den Olivenöl-
preis in der Gemeinschaft sowie auf den Märkten der
Drittländer, sind die Erstattungen in der im Anhang
aufgeführten Höhe festzusetzen.

(9) Der Verwaltungsausschuss für Fette hat nicht innerhalb
der ihm von seinem Vorsitzenden gesetzten Frist Stel-
lung genommen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Absatz 2
Buchstabe c) der Verordnung Nr. 136/66/EWG genannten
Erzeugnisse werden im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66.
(2) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 2.
(3) ABl. L 78 vom 31.3.1972, S. 1.
(4) ABl. L 348 vom 30.12.1977, S. 53.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Januar 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Olivenöl

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

1509 10 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 10 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1509 90 00 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9100 A00 EUR/100 kg 0,00

1510 00 90 9900 A00 EUR/100 kg 0,00

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission
(ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 48/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1701/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach allen Drittländern mit Ausnahme
von verschiedenen AKP-Ländern wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 1701/2000 der Kommission (5),
geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2019/2000 (6)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchsterstattung in Höhe des
in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Weichweizen wird
für die vom 5. bis zum 11. Januar 2001 im Rahmen der
Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1701/2000
eingereichten Angebote auf 6,50 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 195 vom 1.8.2000, S. 18.
(6) ABl. L 241 vom 26.9.2000, S. 37.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 49/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2014/2000 einge-
reichten Angebote für die Ausfuhr von Weichweizen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Weichweizen nach bestimmten AKP-Staaten wurde
durch die Verordnung (EG) Nr. 2014/2000 der Kommis-
sion (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der

Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, die auf die
Ausschreibung eingegangenen Angebote nicht zu
berücksichtigen.

(3) Unter Berücksichtigung insbesondere der Kriterien nach
Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 ist die Fest-
setzung einer Höchsterstattung nicht angezeigt.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die im Rahmen der Ausschreibung der Erstattung bei der
Ausfuhr von Weichweizen gemäß der Verordnung (EG) Nr.
2014/2000 vom 5. bis zum 11. Januar 2001 eingereichten
Angebote werden nicht berücksichtigt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 241 vom 26.9.2000, S. 23.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 50/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Gerste im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 4,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung bei der Ausfuhr von
Gerste nach allen Drittländern mit Ausnahme der Verei-
nigten Staaten von Amerika und Kanada wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 2317/2000 der Kommission (5)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Gerste wird für die
vom 5. bis zum 11. Januar 2001 im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2317/2000 einge-
reichten Angebote auf 0,00 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 267 vom 20.10.2000, S. 23.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 51/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Roggen im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1740/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),
insbesondere auf Artikel 7,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung und/oder der Abgabe
bei der Ausfuhr von Roggen nach allen Drittländern
wurde durch die Verordnung (EG) Nr. 1740/2000 der
Kommission (5) eröffnet.

(2) Nach Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 kann
die Kommission auf der Grundlage der eingereichten
Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23 der
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter

Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Roggen wird für die
vom 5. bis zum 11. Januar 2001 im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1740/2000 einge-
reichten Angebote auf 39,95 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 199 vom 5.8.2000, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 52/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer im Rahmen der Ausschreibung
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2097/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommission
vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der
Gewährung von Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der
bei Störungen im Getreidesektor zu treffenden Maßnahmen (3),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2097/2000 der Kommis-
sion vom 3. Oktober 2000 über eine besondere Interventions-
maßnahme für Getreide in Finnland und Schweden (5), insbe-
sondere auf Artikel 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung der Erstattung für die Ausfuhr aus
Finnland und Schweden von in diesen beiden Ländern
erzeugtem Hafer nach allen Drittländern wurde durch
die Verordnung (EG) Nr. 2097/2000 eröffnet.

(2) Nach Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 2097/2000
kann die Kommission auf der Grundlage der einge-
reichten Angebote nach dem Verfahren des Artikels 23

der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 beschließen, unter
Berücksichtigung der Kriterien nach Artikel 1 der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 eine Höchstausfuhrerstat-
tung festzusetzen. In einem solchen Fall wird der
Zuschlag jedem Bieter erteilt, dessen Angebot der
Höchstausfuhrerstattung entspricht oder darunter liegt.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstausfuhrerstattung in
Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchsterstattung bei der Ausfuhr von Hafer wird für die
vom 5. bis zum 11. Januar 2001 im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2097/2000 einge-
reichten Angebote auf 36,95 EUR/t festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
(5) ABl. L 249 vom 4.10.2000, S. 15.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 53/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2831/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung über die Höchstkürzung des Zolls
bei der Einfuhr von Mais nach Spanien wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 2831/2000 der Kommission (3)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2235/2000 (5), kann die Kommission nach dem
Verfahren von Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 über die Festsetzung einer Höchstkürzung des
Zolls bei der Einfuhr beschließen. Dabei ist insbesondere
den in den Artikeln 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr.
1839/95 genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Der
Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot so

hoch wie die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr
oder niedriger ist.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei
der Einfuhr in Höhe des in Artikel 1 genannten Betrages.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais für die
vom 5. bis zum 11. Januar 2001 im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 2831/2000 eingereichten Angebote wird auf
36,85 EUR/t festgelegt und gilt für eine Gesamthöchstmenge
von 169 000 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 14.
(4) ABl. L 177 vom 28.7.1995, S. 4.
(5) ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 13.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 54/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais im Rahmen der Ausschrei-
bung gemäß Verordnung (EG) Nr. 2830/2000

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Eine Ausschreibung über die Höchstkürzung des Zolls
bei der Einfuhr von Mais nach Portugal wurde durch die
Verordnung (EG) Nr. 2830/2000 der Kommission (3)
eröffnet.

(2) Nach Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1839/95 der
Kommission (4), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2235/2000 (5), kann die Kommission nach dem
Verfahren von Artikel 23 der Verordnung (EWG) Nr.
1766/92 über die Festsetzung einer Höchstkürzung des
Zolls bei der Einfuhr beschließen. Dabei ist insbesondere
den in Artikel 6 und 7 der Verordnung (EG) Nr. 1839/
95 genannten Kriterien Rechnung zu tragen. Der
Zuschlag wird dem Bieter erteilt, dessen Angebot so

hoch wie die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr
oder niedriger ist.

(3) Die Anwendung der vorgenannten Kriterien auf die
derzeitige Marktlage bei der betreffenden Getreideart
führt zur Festsetzung einer Höchstkürzung des Zolls bei
der Einfuhr in Höhe des in Artikel 1 genannten Betrags.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Höchstkürzung des Zolls bei der Einfuhr von Mais für die
vom 5. bis zum 11. Januar 2001 im Rahmen der Verordnung
(EG) Nr. 2830/2000 eingereichten Angebote wird auf
33,83 EUR/t festgelegt und gilt für eine Gesamthöchstmenge
von 215 000 t.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 328 vom 23.12.2000, S. 13.
(4) ABl. L 177 vom 28.7.1995, S. 4.
(5) ABl. L 256 vom 10.10.2000, S. 13.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 55/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz anzuwendenden Berichtigung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 8,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Aufgrund von Artikel 13 Absatz 8 der Verordnung
(EWG) Nr. 1766/92 wird bei der Ausfuhr von Getreide
aufgrund eines bei Beantragung der Ausfuhrlizenz zu
stellenden Antrags der Erstattungsbetrag, der am Tage
der Vorlage des Antrags auf Erteilung einer Ausfuhrli-
zenz gilt und nach Maßgabe des im Monat der Ausfuhr
gültigen Schwellenpreises zu berichtigen ist, auf ein
Ausfuhrgeschäft angewandt, das während der Gültig-
keitsdauer dieser Ausfuhrlizenz durchgeführt werden
soll. In diesem Fall kann der Erstattungsbetrag berichtigt
werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1501/95 der Kommis-
sion vom 29. Juni 1995 mit Durchführungsbestim-
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates
hinsichtlich der Gewährung von Ausfuhrerstattungen
und zur Festlegung der bei Störungen im Getreidesektor
zu treffenden Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die

Verordnung (EG) Nr. 2513/98 (4), kann für in Artikel 1
Absatz 1 Buchstabe c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genanntes Malz ein Berichtigungsbetrag festgesetzt
werden. Dieser Berichtigungsbetrag muss unter Berück-
sichtigung der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1501/95 aufgeführten Faktoren berechnet werden.

(3) Aus den vorgenannten Bestimmungen ergibt sich, dass
der Betrag der Berichtigung entsprechend dem dieser
Verordnung angefügten Anhang festgesetzt werden
muss.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der in Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/
92 genannte Betrag, um den die im voraus festgesetzten Erstat-
tungsbeträge für die Ausfuhr von Malz zu berichtigen sind, ist
im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7. (4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Januar 2001 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malz
anzuwendenden Berichtigung

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung
Laufender

Monat
1

1. Term.

2

2. Term.

3

3. Term.

4

4. Term.

5

5. Term.

6

1107 10 11 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 9000 A00 0 –1,27 –2,54 –3,81 –5,08 –6,35
1107 10 91 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 9000 A00 0 –1,27 –2,54 –3,81 –5,08 –6,35
1107 20 00 9000 A00 0 –1,49 –2,98 –4,47 –5,96 –7,45

(EUR/t)

Erzeugniscode Bestimmung 6. Term.
7

7. Term.
8

8. Term.
9

9. Term.
10

10. Term.
11

11. Term.
12

1107 10 11 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 19 9000 A00 –7,62 –8,89 –10,16 — — —
1107 10 91 9000 A00 0 0 0 0 0 0
1107 10 99 9000 A00 –7,62 –8,89 –10,16 — — —
1107 20 00 9000 A00 –8,94 –10,43 –11,92 — — —

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission
(ABl. L 243 vom 28.9.2000 S. 14) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 56/2001 DER KOMMISSION
vom 11. Januar 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide, Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von
Weizen oder Roggen

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 des Rates vom
30. Juni 1992 über die gemeinsame Marktorganisation für
Getreide (1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1666/2000 (2), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Artikel 13 der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92
bestimmt, dass der Unterschied zwischen den Notie-
rungen oder den Preisen auf dem Weltmarkt für die in
Artikel 1 derselben Verordnung genannten Erzeugnisse
und den Preisen für diese Erzeugnisse in der Gemein-
schaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr ausgegli-
chen werden kann.

(2) Bei der Festsetzung der Erstattungen sind die Faktoren
zu berücksichtigen, die in Artikel 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1501/95 der Kommission vom 29. Juni 1995 mit
Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EWG)
Nr. 1766/92 des Rates hinsichtlich der Gewährung von
Ausfuhrerstattungen und zur Festlegung der bei
Störungen im Getreidesektor zu treffenden
Maßnahmen (3), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EG) Nr. 2513/98 (4), aufgeführt sind.

(3) Für Mehle, Grobgrieß und Feingrieß aus Weizen und
Roggen muss die auf diese Erzeugnisse anwendbare
Erstattung unter Berücksichtigung der zur Herstellung
der betreffenden Erzeugnisse notwendigen Getreide-

menge berechnet werden. Diese Mengen sind in der
Verordnung (EG) Nr. 1501/95 festgesetzt worden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können die Unterteilung der
Erstattung für gewisse Erzeugnisse gemäß ihrer Bestim-
mung notwendig machen.

(5) Die Erstattung muss mindestens einmal monatlich fest-
gesetzt werden; sie kann innerhalb dieses Zeitraums
abgeändert werden.

(6) Die Anwendung dieser Modalitäten auf die gegenwärtige
Lage der Getreidemärkte und insbesondere auf die Notie-
rungen oder Preise dieser Erzeugnisse in der Gemein-
schaft und auf dem Weltmarkt führt zur Festsetzung der
Erstattung in Höhe der im Anhang genannten Beträge.

(7) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Getreide —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr der in Artikel 1 Buchstaben
a), b) und c) der Verordnung (EWG) Nr. 1766/92 genannten
Erzeugnisse, Malz ausgenommen, in unverändertem Zustand
sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 12. Januar 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 11. Januar 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 181 vom 1.7.1992, S. 21.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 1.
(3) ABl. L 147 vom 30.6.1995, S. 7.
(4) ABl. L 313 vom 21.11.1998, S. 16.
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Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Erstattungsbetrag

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 11. Januar 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide,
Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen

1001 10 00 9200 — EUR/t —

1001 10 00 9400 — EUR/t —

1001 90 91 9000 — EUR/t —

1001 90 99 9000 A00 EUR/t 0

1002 00 00 9000 A00 EUR/t 0

1003 00 10 9000 — EUR/t —

1003 00 90 9000 A00 EUR/t 0

1004 00 00 9200 — EUR/t —

1004 00 00 9400 — EUR/t —

1005 10 90 9000 — EUR/t —

1005 90 00 9000 A00 EUR/t 0

1007 00 90 9000 — EUR/t —

1008 20 00 9000 — EUR/t —

1101 00 11 9000 — EUR/t —
1101 00 15 9100 A00 EUR/t 9,00
1101 00 15 9130 A00 EUR/t 8,25
1101 00 15 9150 A00 EUR/t 7,75
1101 00 15 9170 A00 EUR/t 7,00
1101 00 15 9180 A00 EUR/t 6,75
1101 00 15 9190 — EUR/t —
1101 00 90 9000 — EUR/t —
1102 10 00 9500 A00 EUR/t 54,75
1102 10 00 9700 A00 EUR/t 43,25
1102 10 00 9900 — EUR/t —
1103 11 10 9200 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9400 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 10 9900 — EUR/t —
1103 11 90 9200 A00 EUR/t 0 (1)
1103 11 90 9800 — EUR/t —

(1) Enthält das Erzeugnis gepressten agglomerierten Grieß, wird keine Erstattung gewährt.

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87 der Kommission (ABl. L 366
vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/Gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14).
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

BESCHLUSS Nr. 3/2000 DES AKP-EG-MINISTERRATS
vom 15. Dezember 2000

über die Annahme spezifischer finanzieller Maßnahmen, die die Kontinuität bestimmter Aktivi-
täten im Rahmen des 8. EEF bis zum Inkrafttreten des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens gewähr-

leisten sollen

(2001/30/EG)

DER AKP-EG-MINISTERRAT —

gestützt auf das Vierte AKP-EG-Abkommen, geändert durch das
am 4. November 1995 in Mauritius unterzeichnete
Abkommen, insbesondere auf Artikel 282 Absatz 5,

gestützt auf das am 23. Juni 2000 in Cotonou unterzeichnete
AKP-EG-Partnerschaftsabkommen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit dem Beschluss Nr. 1/2000 vom 27. Juli 2000 nahm
der AKP-EG-Ministerrat Übergangsmaßnahmen für den
Zeitraum vom 2. August 2000 bis zur Ratifizierung des
AKP-EG-Partnerschaftsübereinkommens an, die die
vorzeitige Anwendung einiger Bestimmungen dieses
Abkommens betreffen, und sah die weitere Anwendung
einiger Bestimmungen des Vierten Abkommens von
Lomé, geändert durch das am 4. November 1995 in
Mauritius unterzeichnete Abkommen, vor. Gemäß
Artikel 2 jenes Beschlusses bleiben die Bestimmungen
des Abkommens von Lomé bezüglich der Befugnis des
AKP-EG-Ministerrats, über die Verwendung der nicht
zugewiesenen Mittel aus dem 6., 7. und 8. EEF zu
entscheiden, anwendbar.

(2) Entsprechend der gemäß Artikel 282 des Abkommens
von Lomé durchgeführten Halbzeitevaluierung der natio-
nalen Richtprogramme ist es angebracht, für die Richt-
programme bestimmter Länder und Regionen, die sich
bei der Aufnahme der Mittel und bei der Durchführung
der Projekte als leistungsfähig erwiesen haben und die
ihre ursprüngliche Zuweisung vollständig oder fast voll-
ständig gebunden haben, zusätzliche Mittel bereitzu-
stellen.

(3) Um die Fortführung bestimmter Aktivitäten, insbeson-
dere derjenigen, die gemeinsame AKP-EG-Institutionen
betreffen, sicherzustellen, sollten zusätzliche Mittel für
die regionale Zusammenarbeit zwischen den AKP-
Staaten bereitgestellt werden.

(4) Um sicherzustellen, dass die Gemeinschaft weiterhin
benachteiligte Flüchtlinge in Entwicklungsländern unter-
stützt, sollten zusätzliche Mittel für Maßnahmen im
Rahmen der Flüchtlingshilfe bereitgestellt werden.

(5) Damit das Zentrum für Unternehmensentwicklung
(ZUE) und das Zentrum für landwirtschaftliche Entwick-
lung (TZL) ihre Aktivitäten weiterführen können, sollten
die zur Deckung der finanziellen Bedürfnisse dieser
Zentren im Haushaltsjahr 2001 benötigten Mittel bereit-
gestellt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

ZUE/TZL

(1) Im Vorgriff auf den 9. EEF werden aus den nicht zuge-
wiesenen Mitteln des 8. EEF folgende Beträge bereitgestellt:

— maximal 22 Mio. Euro zur Finanzierung des ZUE-Haus-
halts im Jahr 2001;

— maximal 12 Mio. Euro zur Finanzierung des TZL-Haushalts
im Jahr 2001.

(2) Etwaige Restmittel aus den Mitteln zur Finanzierung des
ZUE und des TZL, die im Haushaltsjahr 2001 keine Verwen-
dung finden, werden automatisch auf das Haushaltsjahr 2002
übertragen.
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Artikel 2

Zusätzliche Zuweisungen für die Richtprogramme

Die ursprüngliche Mittelausstattung der Richtprogramme im
Rahmen des 8. EEF der Länder und Regionen, die gute Ergeb-
nisse erzielt haben und ihre ursprüngliche Zuweisung voll-
ständig oder fast vollständig gebunden haben, wird um
125,6 Mio. Euro aus den nicht zugewiesenen Mitteln des
8. EEF erhöht. Für die Zuweisung dieser Mittel gelten folgende
Kriterien:

1. eine Zuweisung in Höhe von 100 % der zweiten Tranche
gemäß Artikel 282 Unterabsatz 3 des überarbeiteten Vierten
Abkommens von Lomé;

2. Projekte, für die bereits Durchführbarkeitsstudien angefertigt
wurden und die bald für eine Finanzierung vorgeschlagen
werden können.

Auf der Grundlage dieser Kriterien wird die Kommission die
genauen Zuweisungen für die einzelnen Länder/Regionen fest-
legen.

Artikel 3

Intra-AKP

Von den nicht zugewiesenen Mitteln des 8. EEF werden 265
Mio. Euro für die regionale Zusammenarbeit zwischen den

AKP-Staaten verwendet. Davon sind 100 Mio. Euro als geson-
derte Zuweisung zur Förderung des Handels bestimmt.

Artikel 4

Flüchtlingshilfe

Von den nicht zugewiesenen Mitteln des 8. EEF sind 100 Mio.
Euro für Maßnahmen im Rahmen der Flüchtlingshilfe gemäß
Artikel 72 Unterabsatz 3 Buchstabe d) und Artikel 72 Absatz 4
des AKP-EG-Partnerschaftsabkommens bestimmt.

Artikel 5

Die Kommission wird aufgefordert, die notwendigen
Maßnahmen für die Umsetzung dieses Beschlusses zu ergreifen.

Artikel 6

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft.

Geschehen zu Brüssel am 15. Dezember 2000.

Für den AKP-EG Ministerrat

Der Präsident

D. GILLOT
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KOMMISSION

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2000

zur Änderung der Entscheidung 2000/159/EG über die vorläufige Genehmigung der Rückstands-
überwachungspläne von Drittländern gemäß der Richtlinie 96/23/EG des Rates

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3992)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2001/31/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 96/23/EG des Rates vom 29. April
1996 über Kontrollmaßnahmen hinsichtlich bestimmter Stoffe
und ihrer Rückstände in lebenden Tieren und tierischen Erzeug-
nissen und zur Aufhebung der Richtlinien 85/358/EWG und
86/469/EWG und der Entscheidungen 89/187/EWG und 91/
664/EWG (1), insbesondere auf Artikel 29,

gestützt auf die Richtlinie 72/462/EWG des Rates vom 12.
Dezember 1972 zur Regelung viehseuchenrechtlicher und
gesundheitlicher Fragen bei der Einfuhr von Rindern und
Schweinen und von frischem Fleisch aus Drittländern (2),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/79/EG (3), insbesondere
auf Artikel 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Rückstände in Erzeugnissen tierischen Ursprungs
können eine Gefahr für die Gesundheit von Verbrau-
chern darstellen. Daher müssen Rückstandsüberwa-
chungspläne genehmigt und regelmäßig aktualisiert
werden.

(2) Gemäß Artikel 8 Absatz 3 der Richtlinie 96/23/EG des
Rates müssen Drittländer der Kommission jährlich späte-
stens bis zum 31. März die Überwachungspläne für das
laufende Jahr und die Ergebnisse des vorangegangenen
Jahres mitteilen.

(3) Mit der Entscheidung 95/408/EG des Rates vom 22. Juni
1995 über die Bedingungen für die Aufstellung vorläu-
figer Listen der Drittlandbetriebe, aus denen die Mitglied-
staaten bestimmte tierische Erzeugnisse, Fischereierzeug-
nisse oder lebende Muscheln einführen dürfen, während
einer Übergangszeit (4) wurden auch die Bedingungen für
die Änderung der Listen zugelassener Betriebe in Dritt-
ländern festgelegt.

(4) Im Anhang der Entscheidung 2000/159/EG der
Kommission vom 8. Februar 2000 über die vorläufige
Genehmigung der Rückstandsüberwachungspläne von
Drittländern gemäß der Richtlinie 96/23/EG des Rates (5)
sind die Drittländer aufgeführt, die einen Plan mit den
gebotenen Garantien hinsichtlich der Überwachung der
Gruppen von Rückständen und Stoffen gemäß Anhang I
der Richtlinie 96/23/EG vorgelegt haben. Wenn diese
Garantien nicht geboten werden, sollten die mit der
Entscheidung 95/408/EG festgelegten Listen folglich
entsprechend den Änderungen des Anhangs der
Entscheidung 2000/159/EG geändert werden.

(5) Einige Drittländer haben der Kommission Rückstands-
überwachungspläne und die entsprechenden Ergebnisse
vorgelegt. Es sind jedoch noch Bewertungen, zusätzliche
Angaben und weitere Klärungen erforderlich. Diese
Drittländer können bis zur weiteren Bewertung im
Anhang der Entscheidung 2000/159/EG über die vorläu-
fige Genehmigung der Rückstandsüberwachungspläne
von Drittländern gemäß der Richtlinie 96/23/EG aufge-
führt bleiben.

(6) Einige Drittländer haben der Kommission keine Rück-
standsüberwachungspläne oder Ergebnisse vorgelegt
bzw. völlig unzureichende Garantien geboten. Gemäß
Artikel 29 der Richtlinie 96/23/EG sollte die Eintragung
dieser Drittländer im Anhang der Entscheidung 2000/
159/EG vorläufig ausgesetzt werden.

(7) Einige Drittländer haben keine Rückstandsüberwa-
chungspläne oder Ergebnisse vorgelegt, da sie nur
Lebensmittel ausführen, die aus Rohstoffen hergestellt
werden, die aus vorläufig der Richtlinie 96/23/EG
entsprechenden anderen Drittländern stammen. Wenn
die zuständigen Behörden den Ursprung der Rohstoffe
bescheinigen können, sollte die Eintragung dieser Dritt-
länder im Anhang der Entscheidung 2000/159/EG folg-
lich nicht ausgesetzt werden, und die betreffenden
Betriebe sollten auf den gemäß der Entscheidung 95/
408/EG erstellten vorläufigen Listen aufgeführt bleiben.(1) ABl. L 125 vom 25.5.1996, S. 10.

(2) ABl. L 302 vom 31.12.1972, S. 28.
(3) ABl. L 24 vom 30.1.1998, S. 31.
(4) ABl. L 243 vom 11.10.1995, S. 17. (5) ABl. L 51 vom 24.2.2000, S. 30.
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(8) Gemäß der Richtlinie 96/23/EG können Drittländer, die
zum menschlichen Verzehr bestimmte Erzeugnisse tieri-
schen Ursprungs in die Europäische Gemeinschaft
ausführen wollen, der Kommission jederzeit ihren Rück-
standsüberwachungsplan zur Genehmigung vorlegen.
Werden diese Rückstandsüberwachungspläne genehmigt,
so ist das betreffende Drittland in den Anhang der
Entscheidung 2000/159/EG aufzunehmen.

(9) Tierdärme können unter die Richtlinie 96/23/EG
fallende Rückstände enthalten. Es wurde ein wissen-
schaftliches Gutachten zu möglichen Sicherheitsrisiken
aufgrund von Rückständen in Tierdärmen angefordert.
Bis dieses Gutachten vorliegt, werden von den Dritt-
ländern, die nur Tierdärme in die Europäische Gemein-
schaft ausführen, besondere Garantien verlangt. Diese
Drittländer werden vorläufig weiter im Anhang der
Entscheidung 2000/159/EG geführt.

(10) Eine endgültige Liste der Länder, die der Richtlinie 96/
23/EG entsprechen, wird nach der umfassenden Beurtei-
lung der Rückstandsüberwachungspläne aufgestellt, die
der Kommission vorgelegt wurden.

(11) Daher ist der Anhang der Entscheidung 2000/159/EG
über die vorläufige Genehmigung der Rückstandsüber-
wachungspläne von Drittländern gemäß der Richtlinie

96/23/EG zu aktualisieren. Die Entscheidung 2000/
159/EG ist entsprechend zu ändern.

(12) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Veterinär-
ausschusses —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Der Anhang der Entscheidung 2000/159/EG wird durch den
Anhang der vorliegenden Entscheidung ersetzt.

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an alle Mitgliedstaaaten gerichtet.

Brüssel, den 20. Dezember 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission
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ANHANG

Die Rückstandsüberwachungspläne der nachstehenden Drittländer werden für die in der Tabelle mit „X“ gekennzeichneten Tiere und Primärerzeugnisse tierischen Ursprungs auf der Grundlage der Richtlinie
96/23/EG des Rates vorläufig genehmigt.

AD Andorra (1) X X X

AF Afghanistan X (2)

AG Antigua und Barbuda

AL Albanien X

AM Armenien

AN Niederländische Antillen

AO Angola

AR Argentinien X X X X X X X X X

AU Australien X X X X X X X X X X X X

AZ Aserbaidschan

BA Bosnien Herzegowina X (3)

BD Bangladesch X (2) X

BG Bulgarien X X X (3) X X X X X

BH Bahrain X (2)

BJ Benin

BR Brasilien X X (2) X X X X X X

BS Bahamas

BW Botsuana X

BY Belarus X (3) X

BZ Belize

CA Kanada X X X X X X X X X X X

CH Schweiz X X X X X X

CI Côte d'Ivoire

CL Chile X (2) X X X (2) X X X X X

CM Kamerun
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CN China X (2) X (2) X X X X

CO Kolumbien X X

CR Costa Rica X (2) X

CU Kuba X X

CV Kap Verde

CY Zypern X (2) X (3) X X X X X X X X

CZ Tschechische Republik X X X X (3) X X X X X X X X

DZ Algerien X

EC Ecuador X

EE Estland X X X X (3) X X X X X

EG Ägypten X (2)

ER Eritrea

ET Äthiopien

FJ Fidschi

FK Falkland Inseln

FO Färöer Inseln X

GA Gabun

GD Grenada

GH Ghana

GL Grönland X X (3) X X

GM Gambia

GN Guinea

GT Guatemala X X

HK Hongkong (4)

HN Honduras X (2) X

HR Kroatien X X X X (3) X X X X X X X X

HU Ungarn X X X X (3) X X X X X X X X

ID Indonesien X
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IL Israel X X X X X

IN Indien X (2) X (2) X X

IR Iran X (2) X

IS Island X X X X X X

JM Jamaika X

JP Japan X (2) X

KE Kenia

KR Südkorea X X

KW Kuwait X (2)

LB Libanon X (2)

LK Sri Lanka X

LT Litauen X X (2) X X (3) X X X X X X X

LV Lettland X X X X X X X X X

MA Marokko X (2) X

MD Moldau

MG Madagaskar X

MK Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien (5) X X X (3)

MM Myanmar

MN Mongolei X (2)

MR Mauretanien

MT Malta X X X X (3) X X X X X X

MU Mauritius X

MV Malediven

MX Mexiko X (2) X (2) X X X X X X

MY Malaysia X (6) X

MZ Mosambik

NA Namibia X X X

NC Neukaledonien X X X
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NG Nigeria

NI Nicaragua X X X

NZ Neuseeland X X X X X X X X

OM Oman

PA Panama X (2) X (2) X

PE Peru X (2) X

PF Französisch Polynesien

PG Papua-Neuguinea

PH Philippinen X

PK Pakistan X (2)

PL Polen X X X X X X X X X X X

PM St. Pierre und Miquelon

PY Paraguay X

RO Rumänien X X X X X X X X X X X X

RU Russland X (3) X (7)

SB Salomonen

SC Seychellen X

SG Singapur (4)

SH St. Helena

SI Slowenien X X X (3) X X X X X X X X

SK Slowakei X X X X (3) X X X X X X X

SM San Marino X

SN Senegal

SR Suriname X

SV El Salvador X

SY Syrien X (2)

SZ Swasiland X

TG Togo
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TH Thailand X X

TM Turkmenistan X (2)

TN Tunesien X (2) X (3) X X X X

TR Türkei X (2) X X X X

TW Taiwan

TZ Tansania

UA Ukraine X (3)

UG Uganda

US Vereinigte Staaten X X X X X X X X X X X X

UY Uruguay X X X X X X X X

UZ Usbekistan X (2)

VC St. Vincent und Grenadinen

VE Venezuela X

VN Vietnam X X

YE Jemen

YU Ehemalige Republik Jugoslawien X X X X (3)

ZA Südafrika X X X X X X X X X

ZW Simbabwe X X X

(1) Erster Rückstandsüberwachungsplan genehmigt durch den Unterausschuss für Veterinärfragen EG/Andorra (gemäß dem Beschluss 2/1999 des Gemischten Ausschusses EG/Andorra vom 22. Dezember 1999).
(2) Nur Tierdärme.
(3) Einfuhr von lebenden Schlachtpferden.
(4) Drittland, das für die Herstellung von Lebensmitteln nur Rohstoffe aus anderen zugelassenen Drittländern verwendet.
(5) Über eine geeignete Bezeichnung wird noch bei den Vereinten Nationen diskutiert.
(6) Nur Malaysische Halbinsel (West Malaysia).
(7) Nur für Rentiere aus der Region Murmansk.
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ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 20. Dezember 2000

über die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an einem Programm zur Bekämpfung von
Schadorganismen der Pflanzen und pflanzlichen Erzeugnisse in den französischen überseeischen

Departements im Jahr 2000

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen K(2000) 3993)

(Nur der französische Text ist verbindlich)

(2001/32/EG)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Union,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3763/91 des Rates vom
16. Dezember 1991 mit Sondermaßnahmen für bestimmte
Agrarerzeugnisse zugunsten der französischen überseeischen
Departements (1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1257/1999 (2), insbesondere auf Artikel 11 Absatz 3,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) In der Entscheidung 93/522/EWG der Kommission (3),
zuletzt geändert durch die Entscheidung 96/633/EG (4),
sind die Maßnahmen festgelegt, die für eine gemein-
schaftliche Finanzierung im Rahmen von Programmen
zur Bekämpfung von Schadorganismen der Pflanzen und
pflanzlichen Erzeugnissen in den französischen übersee-
ischen Departements sowie auf den Azoren und Madeira
in Betracht kommen.

(2) Die spezifischen Anbaubedingungen in den französi-
schen überseeischen Departements erfordern besondere
Berücksichtigung. Maßnahmen im Bereich der pflanzli-
chen Erzeugung, insbesondere Maßnahmen für die Pflan-
zengesundheit, müssen in diesen Regionen getroffen
oder verstärkt werden.

(3) Die für die Pflanzengesundheit zu treffenden oder zu
verstärkenden Maßnahmen sind sehr kostenintensiv.

(4) Die zuständigen französischen Behörden haben der
Kommission ein Maßnahmenprogramm vorgelegt. Darin
sind die Zielvorgaben, die geplanten Maßnahmen sowie
deren Dauer und Kosten im Hinblick auf einen mögli-
chen finanziellen Beitrag der Gemeinschaft angeführt.

(5) Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft kann bis zu
60 % der förderfähigen Ausgaben betragen, sie darf sich
jedoch nicht auf Schutzmaßnahmen für Bananen
erstrecken.

(6) Die in diesem Programm enthaltenen Maßnahmen
decken sich nicht mit den Pflanzenschutzmaßnahmen in
den französischen überseeischen Departements, die in
den Programmplanungsdokumenten für den Zeitraum
2000-2006 in Anwendung der Verordnungen des Rates
(EG) Nr. 1257/1999 und (EG) Nr. 1260/1999 (5) des
Rates vorgesehen sind

(7) Die geplanten Maßnahmen decken sich nicht mit den
Maßnahmen, die im Rahmenprogramm der Europä-
ischen Gemeinschaft für Forschung und technische
Entwicklung vorgesehen sind.

(8) Aufgrund der von Frankreich vorgelegten fachlichen
Angaben war es dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen-
schutz möglich, eine genaue und umfassende Bewertung
durchzuführen.

(9) Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Ständigen
Ausschusses für Pflanzenschutz —

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an dem amtlichen
Programm zur Bekämpfung von Schadorganismen der Pflanzen
und pflanzlichen Erzeugnisse in den französischen übersee-
ischen Departements, das von Frankreich für das Jahr 2000
vorgelegt wurde, wird genehmigt.

Artikel 2

Das amtliche Programm umfasst drei Teilprogramme:

1. Teilprogramm für das Departement Guadeloupe mit
folgenden fünf Maßnahmen:

— Versuchsstation;
— mobiler pflanzengesundheitlicher Beratungsdienst („labo

vert“);
— Bekämpfung von Schadorganismen der Pflanzen, insbe-

sondere Acromyrmex octospinosus;
— Bekämpfung von Bodenpathogenen mit biologischen

Düngemitteln bei Melonen;
— Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf Obst und

Gemüse.

2. Teilprogramm für das Departement Guyana mit folgenden
drei Maßnahmen:

— Diagnose und gute landwirtschaftliche Praxis;
— Abfallsammlung und Lagerung von Schädlingsbekämp-

fungsmitteln;
— Entwicklung von Methoden des biologischen Pflanzen-

schutzes.

(1) ABl. L 356 vom 24.12.1991, S. 1.
(2) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 80.
(3) ABl. L 251 vom 8.10.1993, S. 35.
(4) ABl. L 283 vom 5.11.1996, S. 58.
(5) ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 12.1.2001L 8/48

3. Teilprogramm für das Departement Martinique mit
folgenden zwei Maßnahmen:

— Bewertung der Pflanzengesundheit und Diagnose;
— Entwicklung integrierter Verfahren zur Schädlingsbe-

kämpfung.

Artikel 3

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an dem von
Frankreich für 2000 vorgelegten Programm beträgt 60 % der
Ausgaben, die gemäß der Entscheidung 93/522/EWG förder-
fähig sind, und beläuft sich auf höchstens 437 772 EUR (ohne
MWSt.).

Der Kosten- und Finanzplan des Programms ist dem Anhang I
dieser Entscheidung zu entnehmen.

Artikel 4

Frankreich erhält einen Vorschuss von 200 000 EUR.

Artikel 5

Die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft bezieht sich auf
Ausgaben für förderfähige Maßnahmen dieses Programms, für
das Frankreich Vorschriften erlässt und für das die erforderli-
chen Mittelbindungen zwischen dem 1. Oktober und 31.
Dezember 2000 vorgenommen werden. Die Frist für
Zahlungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen endet am

30. September 2001; bei ungerechtfertigten Verzögerungen
erlischt der Anspruch auf die Gemeinschaftsfinanzierung.

Sollte eine Verlängerung der Zahlungsfrist erforderlich werden,
so stellen die zuständigen Behörden vor Ablauf der Frist einen
entsprechend begründeten Antrag.

Artikel 6

Anhang II enthält die Bestimmungen bezüglich der Finanzie-
rung des Programms, der Beachtung der Gemeinschaftspoli-
tiken und der Informationen, die Frankreich, der Kommission
übermitteln muss.

Artikel 7

Alle öffentlichen Aufträge für Investitionen im Rahmen dieser
Entscheidung unterliegen dem Gemeinschaftsrecht.

Artikel 8

Diese Entscheidung ist an die Französische Republik gerichtet.

Brüssel, den 20. Dezember 2000

Für die Kommission

David BYRNE

Mitglied der Kommission

(in EUR)

Förderfähige Ausgaben 2000

EG National Gesamt

ANHANG I

FINANZPLAN FÜR 2000

Guadeloupe 123 392 82 261 205 653

Guyana 106 927 71 285 178 212

Martinique 207 453 138 302 345 755

Insgesamt 437 772 291 848 729 620
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ANHANG II

I. BESTIMMUNGEN FÜR DIE DURCHFÜHRUNG DES PROGRAMMS

A. DURCHFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN FÜR DIE FINANZIERUNG

1. Die Kommission beabsichtigt, das Programm in enger Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden durchzu-
führen. In Übereinstimmung mit dem Programm sind die nachstehend angeführten Behörden zuständig.

Mittelbindung und Zahlungen

2. Frankreich stellt sicher, dass alle öffentlichen und privaten Einrichtungen, die an der Verwaltung und der
Durchführung der von der Gemeinschaft kofinanzierten Maßnahmen beteiligt sind, über alle Transaktionen in
geeigneter Weise Buch führen, um die Überprüfung der Ausgaben durch die Gemeinschaft und die nationalen
Kontrollbehörden zu erleichtern.

3. Die erste Mittelbindung erfolgt auf der Grundlage eines indikativen Finanzierungsplans für die Dauer eines Jahres.

4. Die Mittel werden gebunden, sobald die Kommission die Entscheidung über die Genehmigung der Finanzhilfe
gemäß dem Verfahren des Artikels 18 der Richtlinie 2000/29/EG des Rates (1), erlassen hat.

5. Nach der Mittelbindung wird ein erster Vorschuss in Höhe von 200 000 EUR ausgezahlt.

6. Der Restbetrag der gebundenen Mittel wird in zwei Teilen zu je 118 886 EUR ausgezahlt. Der erste Teil wird
überwiesen, nachdem die Kommission einen Zwischenbericht erhalten und genehmigt hat. Der zweite und letzte
Teil wird gezahlt, nachdem die Kommission einen Abschlussbericht und eine genaue Aufstellung der entstandenen
Gesamtkosten erhalten und genehmigt hat.

Für die Programmdurchführung zuständige Behörden:

— Für die Zentralverwaltung:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Sous-direction de la Protection des Végétaux
251, rue de Vaugirard
F-75732 Paris Cedex 15

— Für die örtlichen Verwaltungen:

— Guadeloupe:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'Agriculture et de la Forêt
Jardin Botanique
F-97109 Basse-Terre Cedex

— Martinique:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'Agriculture et de la Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
F-97262 Fort-de-France Cedex

— Guyana:

Ministère de l'Agriculture et de la Pêche
Direction de l'Agriculture et de la Forêt
Cité Rebard
Route de Baduel
B.P. 746
F-97305 Cayenne Cedex

7. Der Kommission ist eine Aufstellung der tatsächlich getätigten Ausgaben vorzulegen, die nach Art der
Maßnahmen oder Teilprogrammen aufgeschlüsselt ist, so dass der Zusammenhang zwischen dem indikativen
Finanzierungsplan und den tatsächlich getätigten Ausgaben ersichtlich ist. Wenn Frankreich eine geeignete
EDV-Buchführung unterhält, wird diese anerkannt.

8. Alle von der Gemeinschaft im Rahmen dieser Entscheidung gewährten Beihilfezahlungen werden an die von
Frankreich benannte Behörde, die gegebenenfalls auch für die Rückzahlung von zuviel gezahlten Beträgen an die
Gemeinschaft verantwortlich ist, überwiesen.

(1) ABl. L 169 vom 10.7.2000, S. 1.
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9. Alle Mittelbindungen und Zahlungen werden in Euro vorgenommen.

Die Finanzierungspläne der Gemeinschaftlichen Förderkonzepte und die Beträge der gemeinschaftlichen Beihilfe-
zahlungen werden in Euro ausgedrückt. Die Zahlungen werden auf das folgende Konto überwiesen:

Ministère du Budget
Direction de la Comptabilité Publique
Agence Comptable Centrale du Trésor
139, rue de Bercy
F-75572 Paris Cedex 12
N° E 478 98 Divers

Finanzkontrolle

10. Die Kommission oder der Rechnungshof können Kontrollen durchführen, falls sie dies für erforderlich erachten.
Frankreich und die Kommission übermitteln einander unverzüglich alle sachdienlichen Informationen über die
Ergebnisse etwaiger Kontrollen.

11. Nach der letzten Zahlung für Maßnahmen, für die eine Gemeinschaftsbeteiligung gewährt wurde, hält die für die
Durchführung zuständige Behörde sämtliche Belege über Ausgaben im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen
drei Jahre lang für die Kommission zur Verfügung.

12. Bei der Einreichung von Zahlungsanträgen stellt Frankreich der Kommission alle amtlichen Kontrollberichte zu
den betreffenden Maßnahmen zur Verfügung.

Kürzung, Aussetzung und Streichung der Gemeinschaftsbeteiligung

13. Frankreich erklärt, dass die Gemeinschaftsmittel für die vorgesehenen Zwecke verwendet werden. Wird eine
Maßnahme so ausgeführt, dass nur ein Teil der gewährten finanziellen Beteiligung gerechtfertigt erscheint, so
fordert die Kommission den fälligen Betrag unverzüglich zurück. In Streitfällen prüft die Kommission den Fall und
fordert Frankreich oder die von Frankreich für die Programmdurchführung benannten Behörden auf, sich
innerhalb von zwei Monaten zu äußern.

14. Die Kommission kann die Gemeinschaftsbeteiligung an einer Maßnahme kürzen oder aussetzen, wenn durch die
Prüfung bestätigt wird, dass eine Unregelmäßigkeit, insbesondere eine erhebliche Änderung der Art oder der
Durchführungsbedingungen der Maßnahme vorliegt und diese Änderung der Kommission nicht zur Genehmigung
unterbreitet wurde.

Rückforderung unrechtmäßig gezahlter Beträge

15. Alle ungerechtfertigt gezahlten Beträge sind von der unter Punkt 8 genannten Behörde an die Gemeinschaft
zurückzuzahlen. Auf Beträge, die nicht zurückgezahlt werden, können Verzugszinsen erhoben werden. Zahlt die
unter Punkt 8 genannte Behörde einen fälligen Betrag aus irgendeinem Grund nicht an die Gemeinschaft zurück,
so ist Frankreich zur Rückzahlung an die Kommission verpflichtet.

Verhinderung und Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten

16. Die Partner halten sich an einen von Frankreich erstellten Verhaltenskodex, um sicherzustellen, dass Unregelmä-
ßigkeiten im Zusammenhang mit der Gemeinschaftsbeteiligung an dem Programm aufgedeckt werden. Frankreich
trägt dafür Sorge, dass:

— geeignete Vorkehrungen getroffen werden,

— Beträge, die aufgrund von Unregelmäßigkeiten unrechtmäßig gezahlt wurden, zurückgezahlt werden,

— Maßnahmen zur Verhinderung von Unregelmäßigkeiten getroffen werden.

B. BEGLEITUNG UND BEWERTUNG

B.I. Begleitausschuss

1. Einsetzung

Unabhängig von der Finanzierung dieser Maßnahmen wird ein Begleitausschuss für das Programm eingesetzt,
der aus Vertretern Frankreichs und der Kommission besteht. Er überprüft regelmäßig die Durchführung des
Programms und schlägt gegebenenfalls die notwendigen Anpassungen vor.

2. Der Begleitausschuss gibt sich spätestens einen Monat, nachdem Frankreich die vorliegende Entscheidung
bekanntgegeben wurde, eine eigene Geschäftsordnung.
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3. Zuständigkeit des Begleitausschusses

Der Ausschuss

— überprüft allgemein, ob das Programm unter besonderer Berücksichtigung der angestrebten Ziele zufrie-
denstellend abgewickelt wird. Seine Zuständigkeit erstreckt sich auf die Maßnahmen, für die Gemein-
schaftsmittel gewährt werden. Er überwacht die Einhaltung der Rechtsvorschriften und der Vorschriften,
die die Förderfähigkeit von Maßnahmen und Vorhaben betreffen;

— äußert sich aufgrund von Informationen über die Auswahl bereits genehmigter und durchgeführter
Vorhaben zu den im Programm vorgesehenen Auswahlkriterien;

— schlägt Maßnahmen für eine schnellere Programmdurchführung vor, wenn die zwischenzeitlichen Indika-
toren für die Begleitung und Bewertung auf Verzögerungen schließen lassen;

— kann in Abstimmung mit dem (den) Vertreter(n) de Kommission Anpassungen der Finanzierungspläne
vornehmen die je Teilprogramm oder Maßnahme 15 % de Gemeinschaftsbeteiligung für den gesamten
Zeitraum bzw 20 % für das Haushaltsjahr und den im Programm vorgesehenen Gesamtbetrag nicht
überschreiten. Die wichtigsten Ziele des Programms dürfen damit nicht in Frage gestellt werden;

— nimmt zu den Anpassungen, die der Kommission vorgeschlagen werden, Stellung;

— gibt zu den im Programm vorgesehenen Vorhaben über technische Hilfe eine Stellungnahme ab;

— erarbeitet eine Stellungnahme zum Entwurf des Abschlussberichtes;

— informiert den Ständigen Ausschuss für Pflanzenschutz regelmäßig, d. h. mindestens zweimal während des
entsprechenden Zeitraums, über den Programmfortgang und den Stand der Ausgaben.

B.II. Begleitung und Bewertung des Proramms während der Durchführung (laufende Begleitung und Bewer-
tung)

1. Die für die Durchführung zuständige nationale Stelle wird außerdem mit der laufenden Begleitung und
Bewertung des Programms beauftragt.

2. Die laufende Begleitung betrifft eine systematische Information über den Programmfortgang und bezieht sich
auf die im Programm enthaltenen Maßnahmen. Sie erfolgt aufgrund finanzieller und materieller Indikatoren,
die den Abgleich der Ausgaben für eine Maßnahme und der zuvor festgelegten materiellen Indikatoren
ermöglichen, und macht so den Stand der Maßnahmendurchführung ersichtlich.

3. Die laufende Bewertung umfasst die Analyse der quantitativen Ergebnisse der Durchführung aufgrund von
operationellen, rechtlichen und verfahrenstechnischen Erwägungen. Damit soll sichergestellt werden, dass die
Maßnahmen mit den Zielen des Programms übereinstimmen.

Durchführungsbericht und Programmbewertung.

4. Frankreich teilt der Kommission spätestens einen Monat nach Annahme des Programms die Bezeichnung der
für die Ausarbeitung und Vorlage des Abschlussberichts zuständigen Behörde mit.

Der Abschlussbericht enthält eine kurzgefasste Bewertung des gesamten Programms (Erreichung der mate-
riellen und qualitativen Ziele und Fortschritte) und eine Beurteilung der direkten Auswirkungen des
Programms auf die Pflanzengesundheit und Wirtschaft.

Die zuständige Behörde legt der Kommission den Abschlussbericht über dieses Programm spätestens am 30.
September 2001 vor. Anschließend wird er so schnell wie möglich dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen-
schutz unterbreitet.

5. Die Kommission kann gemeinsam mit Frankreich einen unabhängigen Bewerter bestellen, der auf der
Grundlage der laufenden Begleitung die unter Nummer 3 beschriebene laufende Bewertung vornimmt. Er
kann, ausgehend von den Schwierigkeiten, die sich bei der Durchführung ergeben, Vorschläge zur Anpassung
der Teilprogramme und/oder Maßnahmen sowie Änderungen der Auswahlkriterien vorschlagen. Auf der
Grundlage der Begleitung der Programmverwaltung nimmt er Stellung zu den zu treffenden Verwaltungsmaß-
nahmen.
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C. INFORMATION UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Die für das Programm zuständige Stelle sorgt dafür, dass bezüglich der einschlägigen Maßnahmen eine angemessene
Öffentlichkeitsarbeit geleistet wird.

Dazu gehören insbesondere:

— Information der möglichen Begünstigten und der Berufsverbände über die Möglichkeiten, die sich aus diesen
Maßnahmen ergeben;

— Sensibilisierung der Öffentlichkeit zur Rolle der Gemeinschaft im Zusammenhang mit diesem Programm.

Frankreich und die für die Durchführung zuständige Stelle teilen der Kommission, eventuell über den Begleitausschuss,
die diesbezüglich geplanten Maßnahmen mit. Sie unterrichten die Kommission regelmäßig über alle zur Information
und Öffentlichkeitsarbeit getroffenen Maßnahmen entweder durch einen abschließenden Bericht oder über den
Begleitausschuss.

Die nationalen Rechtsvorschriften in Bezug auf Vertraulichkeit der Daten werden eingehalten.

II. ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN GEMEINSCHAFTSPOLITIKEN

Die Gemeinschaftspolitiken in diesem Bereich müssen eingehalten werden.

Das Programm wird gemäß den Bestimmungen über die Koordinierung und Einhaltung der Gemeinschaftspolitiken
durchgeführt. Frankreich stellt die folgenden Informationen zur Verfügung:

1. Vergabe von öffentlichen Aufträgen

Der Fragebogen „öffentliche Aufträge“ (1) muss für folgende Aufträge ausgefüllt werden:

— alle öffentlichen Aufträge, die die in den Richtlinien „öffentliche Lieferaufträge“ und „öffentliche Bauaufträge“
genannten Schwellenwerte überschreiten und von den öffentlichen Auftraggebern im Sinne dieser Richtlinien
vergeben werden und nicht unter eine der darin vorgesehenen Befreiungen fallen;

— alle öffentlichen Aufträge, die diese Schwellenwerte nicht überschreiten, wenn sie Lose für ein einziges Bauwerk
oder gleichartige Lieferungen betreffen, deren Wert oberhalb der jeweiligen Schwelle liegt. Ein „Bauwerk“ ist das
Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- und Tiefbauarbeiten und erfüllt als solches eine wirtschaftliche oder
technische Funktion.

Es gelten die Schwellenwerte, die am Tag der Notifizierung dieser Entscheidung bestehen.

2. Umweltschutz

a) Allgemeine Informationen

— Beschreibung der wichtigsten Umweltgegebenheiten und -probleme der betreffenden Region, unter anderem mit
Beschreibung der wichtigen Schutzgebiete (Gebiete mit empfindlicher Umwelt);

— umfassende Beschreibung der wichtigsten positiven und negativen Auswirkungen, die das Programm angesichts
der geplanten Investitionen auf die Umwelt haben kann;

— Beschreibung der geplanten Maßnahmen, durch die mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt verhin-
dert, gemildert oder ausgeglichen werden können;

— Bericht über die Ergebnisse von Beratungen mit den zuständigen Umweltbehörden (Stellungnahme des Umwelt-
ministeriums oder des zuständigen Ministeriums) und etwaiger Anhörungen der betroffenen Öffentlichkeit.

b) Beschreibung der geplanten Maßnahmen

Bei Maßnahmen des Programms, die wesentliche negative Auswirkungen auf die Umwelt haben können:

— sind die Verfahren zu nennen, nach denen die einzelnen Vorhaben bei der Programmdurchführung bewertet
werden;

— sind die Vorkehrungen zu beschreiben, die zur Überwachung der bei der Programmdurchführung entstehenden
Auswirkungen auf die Umwelt, zur Bewertung der Ergebnisse, Verhinderung, Eindämmung oder Behebung
negativer Auswirkungen geplant werden.

(1) Mittelung C(88) 2510 der Kommission an die Kommission über die Kontrolle der Befolgung der Vorschriften über öffentlliche
Aufträge bei Projekten und Programmen, die über die Strukturfonds und Finanzierungsinstrumente finanziert werden (ABl. C 22
vom 28.1.1989, S.3).


	Inhalt
	Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des EuropäischenParlaments und des Rates vom 18. Dezember 2000 zum Schutznatürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Datendurch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freienDatenverkehr
	Verordnung (EG) Nr. 46/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für dieBestimmung der im Sektor Obst und Gemüse geltendenEinfuhrpreise
	Verordnung (EG) Nr. 47/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen fürOlivenöl
	Verordnung (EG) Nr. 48/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhrvon Weichweizen im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung(EG) Nr. 1701/2000
	Verordnung (EG) Nr. 49/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 bezüglich der im Rahmen der Ausschreibung gemäß derVerordnung (EG) Nr. 2014/2000 eingereichten Angebote für dieAusfuhr von Weichweizen
	Verordnung (EG) Nr. 50/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhrvon Gerste im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG)Nr. 2317/2000
	Verordnung (EG) Nr. 51/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhrvon Roggen im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG)Nr. 1740/2000
	Verordnung (EG) Nr. 52/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Höchsterstattung bei der Ausfuhrvon Hafer im Rahmen der Ausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr.2097/2000
	Verordnung (EG) Nr. 53/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei derEinfuhr von Mais im Rahmen der Ausschreibung gemäß Verordnung (EG)Nr. 2831/2000
	Verordnung (EG) Nr. 54/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Höchstkürzung des Zolls bei derEinfuhr von Mais im Rahmen der Ausschreibung gemäß Verordnung (EG)Nr. 2830/2000
	Verordnung (EG) Nr. 55/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der bei der Erstattung für Malzanzuwendenden Berichtigung
	Verordnung (EG) Nr. 56/2001 der Kommission vom 11.Januar 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Getreide,Mehle, Grobgrieß und Feingrieß von Weizen oder Roggen
	Beschluss Nr. 3/2000 des AKP-EG-Ministerratsvom 15. Dezember 2000 über die Annahme spezifischer finanziellerMaßnahmen, die die Kontinuität bestimmter Aktivitäten im Rahmen des8. EEF bis zum Inkrafttreten des AKP-EG-Partnerschaftsabkommensgewährleisten sollen
	Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember2000 zur Änderung der Entscheidung 2000/159/EG über die vorläufigeGenehmigung der Rückstandsüberwachungspläne von Drittländern gemäßder Richtlinie 96/23/EG des Rates (Bekannt gegeben unterAktenzeichen K(2000) 3992) (1)
	Entscheidung der Kommission vom 20. Dezember2000 über die finanzielle Beteiligung der Gemeinschaft an einemProgramm zur Bekämpfung von Schadorganismen der Pflanzen undpflanzlichen Erzeugnisse in den französischen überseeischenDepartements im Jahr 2000 (Bekannt gegeben unter AktenzeichenK(2000) 3993)

